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Geltender Text 

Bundesgesetz Ober die nlchtlinienmäßige gewerbsmäßige Beförderung von Personen mit 
Kraftfahrzeugen (Gelegenheitsverkehrs-Gesetz 1996 - GelverkG) 

Entwurf 

Bundesgesetz Ober die nichtlinienmäßige gewerbsmäßige Beförderung von Personen mit 
Kraftfahrzeugen (Gelegenheltsverkehrs-Gesetz 1996 - GelverkG) 
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Geltender Text 

ABSCHNITII 
Allgemeine Bestimmungen 

Geltungsbereich 

§ 1. ( 1 )  Dieses Bundesgesetz gilt für die gewerbsmaßige Beförderung von Personen mit 
Kraftfah rzeugen, ausgenommen die gewerbsmäßige Beförderung von Personen im Kraftfahrlinien
verkehr auf Grund des Kraftfahrliniengesetzes 1952, BGBI. Nr. 84. 

(2) Soweit dieses Bundesgesetz nicht besondere Bestimmungen trifft, gilt für die diesem 
Bundesgesetz unterliegenden Gewerbezweige (Abs. 1 )  die Gewerbeordnung 1 994, BGBI. Nr. 194, 
mit der Maßgabe, daß die Gewerbe nach dem Gelegenheitsverkehrsgesetz als bewilligungspflichtige 
gebundene Gewerbe gelten. \ 

(3) (Verfassu"gsbestlmmung) Zu den Angelegenheiten des Gewerbes imSinne des 
Artikels 10 Abs. 1 Z 8 B-VG gehören nicht die Angelegenheiten der Beförderung von Personen mit 
Fahrzeugen, die durch die Kraft von Tieren bewegt werden. 

{§ 3 Abs. 1: Z 1 bis 4: '1. tor die Personenbef6rderung mit Omnibussen, die zu jeder
manns Gebrauch unter Einzelvergebung der Sitzplatze an 6ffentlichen Orten bereitgehalten oder 
angeboten werden (Ausflugswagen-Gewerbe; ein auf das Gebiet einer Gemeinde beschranktes 
Ausflugswagen-Gewerbe heißt Stadtrundfahrten-Gewerbe); oder 

2. tor die Bef6rderung eines geschlossenen Teilnehmerkreises mit Kraftfahrzeugen (Omni
bussen oder Personenkraftwagen), unter Beistellung des Lenkers auf Grund besonderer Auftrage 
(Bestellungen) (Mietwagen-Gewerbe); oder 

3. tor die Personenbef6rderung mit Personenkraftwagen, die zu jedermanns Gebrauch an 
6ffent/ichen Orten bereitgehalten werden oder durch Zuhilfenahme von Femme/deeinrichtungen 
angefordert werden (mit K. eftfe"mJl:I�el'l �et. ie�el'le8 Pitetrfb"i "ei IfIJ GebH'. i!3e (Taxi-Gewerbe)); 
diese Gewerbeberechtigung umfaßt auch die alleinige Bef6rderung von Sachen, die von einer Per
son ohne Zuhilfenahme technischer Hilfsmittel getragen werden kOnnen; oder 

4. tor die Bef6rderung der Wohngaste (Pfleglinge) undder Bediensteten von Gastgewerbe
betrieben mit Beherbergung von Gasten, von Heilanstalten, von Erholungsheimen u. dgl. durch 
Kraftfahrzeuge dieser Untemehmen vom eigenen Betrieb zu Aufnahmestellen des 6ffentlichen Ver
kehrs und umgekehrt, sowie In Gemeinden, in denen kein zur AusObung des Taxi-Gewerbes berech
tigter Gewerbetreibender den Standort einer Gewerbeberechtigung oder eine weitere Betriebsstatte 
begrandet hat, auch tor die Bef6rderung der nicht in Beherbergung genommenen Gaste von Gastge
werbebetrieben durch Kraftfahrzeuge dieser Untemehmen vom eigenen Betrieb zu Aufnahmestellen 
des Offentllchen Verkehrs und umgekehrt oder zu ihrer Unterkunft (Gastewagen-Gewerbe)·1 

§ 1. "" 

Entwurf 

ABSCHNITII 
Allgemeine Bestimmungen 

Geltungsbereich 

Begriffsbestimmungen 

§ 2. ( 1 )  Im Sinne dieses Bundesgesetzes gilt als: 

1 .  A u s  f l u g  s w a g e n  - G e w e  r b e : die Personenbeförderung mit Omnibussen, die 
zu Jedermanns Gebrauch unter Einzelvergebung der Sitzplatze an öffentlichen Orten bereitgehalten 
oder angeboten werden; 

2. S t a  d t r u n  d f a h r t e  n - G e w e  r b e : ein auf das Gebiet einer Gemeinde be
schranktes Ausflugswagen-Gewerbe; 

3. M l e t w a g e n  - G e  w e r  b e : die Beförderung eines geschlossenen Teilnehmer
kreises mit Kraftfahrzeugen (Omnibussen oder Personenkraftwagen), unter Beistellung des Lenkers 
auf Grund besonderer Aufträge (Bestellungen); 

4. T a x  I - G e w e  r b e  : die Personenbeförderung mit Personenkraftwagen, die zu jeder
manns Gebrauch an öffentlichen Orten bereitgehalten werden oder durch Zuhilfenahme von Fernmel
deeinrichtungen angefordert werden (dieses Gewerbe umfaßt auch die alleinige Beförderung von 
Sachen, die von einer Person ohne Zuhilfenahme technischer Hilfsmittel getragen werden können); 

5. G ä s t  e w a g e n  - G e w e  r b e : die Beförderung 
a) der Wohngäste (Pfleglinge) und der Bediensteten von Gastgewerbebetrieben mit Beher

bergung von Gasten, von Heilanstalten ,  von Erholungsheimen u. dgl. durch Kraftfahrzeuge dieser 
Unternehmen vom eigenen Betrieb zu Aufnahmestellen des öffentlichen Verkehrs und umgekehrt, 
sowie 

b) die Beförderung der nicht in Beherbergung genommenen Gäste von Gastgewerbebetrie
ben gemaß § 124 Z 8 GewO 1 994 durch Kraftfahrzeuge dieser Unternehmen vom eigenen Betrieb zu 
Aufnahmestellen des öffentlichen Verkehrs oder zu Ihrer Unterkunft und umgekehrt; 

6. A u f  s I c h t s 0 r g a  n e : die Organe der Straßenaufsicht (§ 97 StVO 1960, BG BI. 
Nr. 159) und die Zollorgane (die Organe des öffentlichen SIcherheitsdienstes der Bundespol i
zeidirektionen und die Zollorgane jedoch nur In Wahrnehmung der Ihnen sonst obl iegenden 
Aufgaben); 

7. I n t e  r n a t I o n  a Je V o r  s c h r 1f t e n: die gewerbsmäßige Beförderung von 
Personen mit Kraftfahrzeugen betreffende und fOr Österreich g!lltlge Vorschriften im Rahmen 
von zwischenstaatlichen Vereinbarungen, von Abkommen mit Staatengemeinschaften, von 
unmittelbar anwendbaren Rechtsakten der Europäischen Union oder von vergleichbaren 
Rechtsakten von Internationalem Status; 

8. K 0 n t r o l l  n a c h  w e  I s e: Nachweise Ober die Erteilung einer Bewilligung 
gemäß § 17 Abs. 1 sowie die sonstigen nach den Vorschriften dieses Bundesgesetzes oder 
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Geltender Text 

[§ 3 Abs. 3: "Kombinationskraftwagen (§ 2 Z 6 KFG 1967, BGBI. Nr. 267) gelten als Personenkraft
wagen im Sinne dieses Bundesgesetzes. '1 

ABSCHNITIII 
Besondere Bestimmungen Ober die Konzession 

Konzessionspflicht 

§ 2. ( 1 )  Die gewerbsmaßige Beförderung von Personen mit Kraftfahrzeugen im Umfang 
des § 1 Abs. 1 darf nur auf Grund einer Konzession ausgeübt werden. 

[§ 3. Abs. 1: • Konzessionen fOr die gewerbsmaßige BefOrderung von Personen mit Kraft
fahrzeugen (§ 2 Abs. 1) dOrfen nur fOr folgende Arten des gewerbsmäßigen Gelegenheitsverkehrs 
erteilt werden. 1 

[§ 3 Abs. 2: "Eine Konzession fOr das mit Omnibussen ausgeObte Mietwagen-Gewerbe 
oder Ausflugswagen-Gewerbe berechtigt nach Maßgabe des Umfanges dieser Konzession auch zur 
DurchfOhrung von Fahrten Im Auftrag eInes Unternehmers, der eine Kraftfahrlinle betreibt, im Rah
men der diesem Unternehmer erteilten Kraftfahrlinien-Konzession. '1 

(2) Eine Konzession auf Grund des Kraftfahrliniengesetzes, BGBI. Nr. 84/1952, gilt auch als 
Konzession für das Ausflugswagen- und Mietwagen-Gewerbe mit Omnibussen. Die Anzahl der für 
diese Gelegenheltsverkehrs-Gewerbe zulässigen Fahrzeuge richtet sich nach der im Kraftfahrlinien
verkehr eingesetzten Anzahl der Fahrzeuge. 

Arten der Konzessionen für die gewerbsmäßige Beförderung von Personen mit Kraftfahrzeugen 

§ 3. ( 1 )  Konzessionen für die gewerbsmaßlge Beförderung von Personen mit Kraftfahr
zeugen (§ 2 Abs. 1 )  dürfen nur fOr folgende Arten des gewerbsmäßigen Gelegenheitsverkehrs erteilt 
werden: 

1 .  für die Personenbeförderung mit Omnibussen, die zu jedermanns Gebrauch unter Einzel
vergebung der Sitzplätze an öffentlichen Orten bereitgehalten oder angeboten werden 
(Ausflugswagen-Gewerbe; ein auf das Gebiet einer Gemeinde beschränktes 
Ausflugswagert-Gewerbe heißt Stadtrundfahrten-Gewerbe); oder 
2. fOr die Beförderung eines geschlossenen Teilnehmerkreises mit Kraftfahrzeugen (Omni
bussen oder Personenkraftwagen), unter Beistellung des Lenkers auf Grund besonderer 
Aufträge (Bestellungen) (Mietwagen-Gewerbe); oder 
3. fOr die Personenbeförderung mit Personenkraftwagen, die zu jedermanns Gebrauch an 
öffentlichen Orten bereitgehalten werden oder durch Zuhilfe-
nahme von Fernmeldeeinrichtungen angefordert werden (mit Kraftfahrzeugen betriebenes 
Platzfuhrwerks-Gewerbe [Taxi-Gewerbe]); diese Gewerbeberechtigung umfaßt auch die 
alleinige Beförderung von Sachen, die von einer Person ohne Zuhilfenahme technischer 
Hilfsmittel getragen werden können; oder 
4. für die Beförderung der Wohngäste (Pfleglinge) und der Bediensteten von Gastgewerbe
betrieben mit Beherbergung von Gästen, von Heilanstalten, von Erholungsheimen u. dgl. 

Entwurf 

nach internationalen Vorschriften erforderliche Dokumente; 
9. K a b o t a g  e: die gewerbsmäßige Beförderung von Personen mit Ausgangs

und ZIelort Innerhalb Österreichs mit Kraftfahrzeugen durch Personenbeförderungsunterneh
mer mit Sitz Im Ausland. 

(2) Kombinationskraftwagen (§ 2 Z 6 KFG 1967, BGBI. Nr. 267) gelten als Personenkraft
wagen im Sinne dieses Bundesgesetzes. 

ABSCHNITIII 
Besondere Bestimmungen Ober die Konzession 

Konzessionspflicht 

§ 3. ( 1 )  Die gewerbsmäßige Beförderung von Personen mit Kraftfahrzeugen im Umfang 
des § 1 Abs. 1 darf nur auf Grund einer Konzession ausgeübt werden. 

(2) Konzessionen dOrfen nur fOr die In § 2 Abs. 1 Z 1 bis 5 genannten Gewerbe erteilt 
werden. 

(3) Eine Konzession für das mit Omnibussen ausgeübte Mietwagen-Gewerbe oder 
Ausflugswagen-Gewerbe berechtigt nach Maßgabe des Umfanges dieser Konzession auch zur 
Durchführung von Fahrten im Auftrag eines Unternehmers, der eine Kraftfahrlinie betreibt, im Rahmen 
der diesem Unternehmer erteilten Kraftfahrlinien-Konzession. 

(4) Eine Konzession auf Grund des Kraftfahrliniengesetzes gilt auch als Konzession fOr das 
Ausflugswagen- und Mietwagen-Gewerbe mit Omnibussen. Die Anzahl der für diese Gelegenheits
verkehrs-Gewerbe zulässigen Fahrzeuge richtet sich nach der im Kraftfahrlinienverkehr eingesetzten 
Anzahl der Fahrzeuge. 

[ Vgl. hiezu § 3 Abs. 2 bzw. § 2 Abs. 1 Z 1 bis 5 neu] 
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Geltender Text 

durch Kraftfahrzeuge dieser Unternehmen vom eigenen Betrieb zu Aufnahmestellen des 
öffentlichen Verkehrs und umgekehrt, sowie in Gemeinden, in denen kein zur Ausübung des 
Taxi-Gewerbes berechtigter Gewerbetreibender den Standort einer Gewerbeberechtigung 
oder eine weitere Betriebsstätte begründet hat, auch für die Beförderung der nicht in Beher
bergung genommenen Gäste von Gastgewerbebetrieben durch Kraftfahrzeuge dieser Un
ternehmen vom eigenen Betrieb zu Aufnahmestellen des öffentlichen Verkehrs und umge
kehrt oder zu Ihrer Unterkunft (Gästewagen-Gewerbe). 

(2) Eine Konzession für das mit Omnibussen ausgeübte Mietwagen-Gewerbe oder 
Ausflugswagen-Gewerbe berechtigt nach Maßgabe des Umfanges dieser Konzession auch zur 
Durchführung von Falirten im Auftrag eines Unternehmers, der eine Kraftfahrllnie betreibt, im Rahmen 
der diesem Unternehmer erteilten Kraftfahrllnien-Konzession. 

(3) Kombinationskraftwagen (§ 2 Z 6 KFG 1967, BGBI. Nr. 267) gelten als Personenkraft
wagen im Sinne dieses Bundesgesetzes. 

(o4j Die Gen'el'beberee"'ti§t,"§ !!em/!ß Abe. � Z 04 bleibt lilie'" er"'eltel'l, \'Iel'll'l il'l efer Fel!!e eil'l 
!!lir Älief:lblil'1§ efes TI!!eI Ge'herbes bereei'lti§ter Geverbetreibel'lefer efel'1 6tel'lefafl: eeil'ler Gewerbe"e 
reellti!!lil'1§ aefer eil'1e heitere Betriebeet/IMe il'1 efereelbel'1 Gemeil'lefe besrf:ll'lefet. 

Umfang der Konzession 

§ 4. (1 ) Die Konzession ist für eine bestimmte Zahl von Fahrzeugen zu erteilen. 

(2) Eine Vermehrung der Zahl der Fahrzeuge bedarf einer Genehmigung, für die, ausge
nommen das Erfordernis der Erbringung des Befähigungsnachweises, dieselben Vorschriften wie für 
die Ertellung der Konzession gelten. 

Voraussetzungen für die Erteilung der Konzession 

§ 5. (1 ) Die Konzession darf nur erteilt werden, wenn neben den allgemeinen Vorausset-
zungen für die Ausübung eines bewilligungspflichtigen gebundenen Gewerbes 

1 .  die Zuverlässigkeit, 
2. die finanzielle Leistungsfähigkeit und 
3. die fachliche Eignung (Befähigungsnachweis) 

vorliegen. Der Bewerber hat überdies entsprechend den beabsichtigten Konzessionsumfang (§ 4) in 
der in Aussicht genommenen Standortgemeinde oder einer daran unmittelbar angrenzenden Ge
meinde über die erforderlichen Abstellplätze außerhalb von Straßen mit öffentlichem Verkehr zu 
verfügen. Sämtliche Voraussetzungen müssen wahrend der gesamten Dauer der Gewerbeausübung 
vorliegen. Werden diese Voraussetzungen vom Gewerbetreibenden nicht mehr erfüllt, so ist die Kon
zession unbeschadet der §§ 87 bis 91 GeWO 1 994 von der zur Erteilung der Konzession zuständigen 
Behörde zu entziehen. Die zuständige Gliederung der Landeskammer der gewerblichen Wirtschaft ist 
vor der Erteilung der Konzession oder der Genehmigung der übertragung der Ausübung des Gewer
bes an einen Pächter aufzu'fordern, zur Frage der Leistungsfähigkeit des Betriebes ein Gutachten 
abzugeben. § 340 Abs. 2 GeWO 1 994 gilt sinngemäß; dies gilt nicht für das Gästewagen-Gewerbe mit 
Personenkraftwagen. 

{§ 5 Abs. 1 2. satz: "Der Bewerber hat Oberdies entsprechend den beabsichtigten Konzes
sionsumfang (§ 4) in der In Aussicht genommenen Standorlgemeinde oder einer daran unmittelbar 
angrenzenden Gemeinde aber die erforderlichen Abstellplatze außerhalb von Straßen mit öffentli
chem Verkehr zu verfDgen.1 

Entwurf 

Umfang der Konzession 

§ 4. (1 )  Die Konzession ist für eine bestimmte Anzahl von Fahrzeugen zu erteilen. Fahr
zeuge dOrfen Im Rahmen der gewerblichen Personenbeförderung n ur verwendet werden, 
soweit deren Nutzung Innerhalb der vom Konzessionsumfang festgelegten Anzahl l iegt. 

(2) ---

Konzessionsvoraussetzungen 

§ 5. (1 ) Die Konzession darf nur erteilt werden, wenn neben den allgemeinen Vorausset
zungen für die Ausübung eines bewilligungspflichtigen gebundenen Gewerbes 
1. die Zuverlässigkeit, 
2. die finanzielle Leistungsfähigkeit, 
3. die fachliche Eignung und 
4. die Herkunft im Rahmen des § 9 
vorliegen. 

{Vgl. hiezu Abs. 2. § 12 und § 10 neu} 

(2) Der Bewerber hat überdies entsprechend dem beabsichtigten Konzessionsumfang (§ 4) 
in der in Aussicht genommenen Standortgemeinde oder einer daran unmittelbar angrenzenden Ge
meinde über die erforderlichen Abstellplätze außerhalb von Straßen mit öffentlichem Verkehr zu 
verfügen. 
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Geltender Text 

(2) FOr das Gästewagen-Gewerbe mit Personenkraftwagen sind die finanzielle Leistungs
fähigkeit (Abs. 1 Z 2) und die fachliche Eignung (Befähigungsnachweis) (Abs. 1 Z 3) nicht erforderlich. 

(3) Die Zuverlässigkeit ist insbesondere dann nicht gegeben, wenn 
1. der Antragsteller oder Gewerbeberechtigte von einem Gericht zu einer drei Monate Ober
steigenden Freiheitsstrafe oder zu einer Geldstrafe von mehr als 180 Tagessätzen verurteilt 
wurde, solange die Verurteilung weder getilgt Ist noch der Beschränkung der Auskunft aus 
dem Strafregister unterliegt (§§ 1 bis 6 Tilgungsgesetz 1 972, BGBI. Nr. 68), oder 
2. dem Antragsteller oder Gewerbeberechtigten auf Grund der geltenden Vorschriften die 
Bewilligung zur AusObung des Personenbeförderungsgewerbes rechtskräftig entzogen 
wurde oder 
3. der Antragsteller oder Gewerbeberechtigte wegen schwerwiegender und wiederholter 
Verstöße gegen die Vorschriften Ober 

a) die fOr den Berufszweig geltenden Entlohnungs- und Arbeitsbedingungen oder 
b) die PersonenbefOrderung, insbesondere die Lenk- und Ruhezeiten der Fahrer, 
die Gewichte und Abmessungen der Kraftfahrzeuge und die Sicherheit im Stra
ßenverkehr und der Kraftfahrzeuge, 

rechtskräftig bestraft wurde. 

(4) Die finanzielle Leistungsfähigkeit ist gegeben, wenn die zur ordnungsgemäßen Inbetrieb
nahme und FOhrung des Unternehmens erforderlichen finanziellen Mittel verfOgbar sind. Die zur Beur
teilung der finanziellen Leistungsfähigkeit fOr die ordnungsgemäße Inbetriebnahme und FOhrung des 
Unternehmens heranzuziehenden Geschäftsdaten, aus denen die wirtschaftliche Lage des Unter
nehmens ersichtlich Ist, und die erforderlichen finanziellen Mittel sind durch Verordnung des Bundes
ministers fOr öffentliche Wirtschaft und Verkehr festzulegen. 

(5) Die Voraussetzung der fachlichen Eignung (Befähigungsnachweis) ist erfOlit durch 
1. eine Bescheinigung Ober die erfolgreiche Ablegung einer PrOfung vor einer Profungs
kommission, die vom Landeshauptmann bestellt wird, oder 
2. eine Bescheinigung der PrOfungskommission auf Grund von Hochschul- oder Fachschul
diplomen, die grOndliche Kenntnisse aller Sachgebiete der PrOfung im Sinne des Abs. 8 Z 1 
gewährleisten. Werden durch die Hochschul- und Fachschuldiplome nicht alle Sachgebiete 
der Profung abgedeckt, so ersetzt die Bescheinigung die PrOfung im Sinne der Z 1 nur fOr 
jene Sachgebiete, fOr die auf Grund der Hochschul- oder Fachschuldiplome grOndliche 
Kenntnisse geWährleistet sind. 

Beim Taxi-Gewerbe und Mietwagen-Gewerbe mit Personenkraftwagen ist zusätzlich eine mindestens 
dreijährige fachliche Tätigkeit in dem jeweils angestrebten Gewerbe selbst oder in einem Betrieb, in 
dem dieses Gewerbe gemeinsam mit anderen Gewerben ausgeObt wird, oder in einem dem Gewerbe 
fachlich nahestehenden Berufszweig durch eine Bestätigung eines Sozlalverslcherungstragers nach
zuweisen. 

(6) Die PrOfungskommlssionen sind vom Landeshauptmann zu bestellen. In diese Kommis
sionen hat der Landeshauptmann zwei Personen, die das betreffende Gewerbe als Gewerbeinhaber 
oder Pächter seit mindestens drei Jahren ohne Unterbrechung ausOben oder in diesem Gewerbe als 
GeschäftsfOhrer oder FllialgeschäftsfOhrer ebensolange ohne Unterbrechung tätig sind, auf Grund 
eines Vorschlages der zuständigen Fachgruppe zu berufen. In die Kommissionen sind Oberdies unter 
Beracksichtigung der Sachgebiete der PrOfung zwei weitere Fachleute zu berufen; die Berufung eines 
dieser Fachleute wird vom Landeshauptmann auf Grund eines Vorschlages der zuständigen Kammer 

Entwurf 

(3) FOr das Gästewagen-Gewerbe mit Personenkraftwagen sind die finanzielle Leistungs
fähigkeit und die fachliche Eignung (Befähigungsnachweis) nicht erforderlich. 

Zuverlässigkeit 

§ 6 . . . .  

Finanzielle Leistungsfähigkeit 

§ 7 . . . .  

Fachliche Eignung 

§ 8 . . . .  
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Geltender Text 

fOr Arbeiter und Angestellte vorgenommen. Wurden VorsChläge nicht innerhalb einer Frist von vier 
Wochen erstattet, hat der Landeshauptmann die jeweilige Berufung nach Anhörung der säumigen 
Stelle vorzunehmen. Zum Vorsitzenden der Kommission hat der Landeshauptmann einen fOr diese 
Aufgabe geeigneten Beamten des höheren Dienstes zu bestellen. 

(7) Der Befahigungsnachweis ist in den im § 17 Abs. 1 GewO 1 994 geregelten Fällen nicht 
erforderlich, wobei auch fölgende Gewerbe als gleiche Gewerbe im Sinne des § 17 Abs. 1 GewO 
1994 gelten: 

1. das Ausflugswagen-(Stadtrundfahrten-)Gewerbe und das mit Omnibussen ausgeObte 
Mietwagen-Gewerbe; 
2. das mit Personenkraftwagen ausgeObte Mietwagen-Gewerbe und das Taxi-Gewerbe. 

Die In Z 1 angefOhrten Gewerbe gelten jedoch gegenOber den in Z 2 aufgezählten nicht als gleiche 
Gewerbe im Sinne des § 17 Abs. 1 GewO 1994. 

(8) Der Bundesminister fOr öffentliche Wirtschaft und Verkehr hat unter Bedachtnahme auf 
den jeweiligen Stand der Entwicklung des betreffenden Gewerbes, auf die von Personen, die die 
Leistungen des Gewerbes in Anspruch nehmen, oblicherweise gestellten Anforderungen, auf Gefah
ren fOr Leben, Gesundheit oder Eigentum, die von der GewerbeausObung ausgehen, auf die fOr die 
GewerbeausObung geltenden besonderen Rechtsvorschriften durch Verordnung 

1. die Sachgebiete der PrOfung, 
2. die Form und Dauer der PrOfung, 
3. die Anforderungen an die PrOfer, 
4. nähere Bestimmungen Ober die Anberaumung der Termine, 
5. die auszustellenden Bescheinigungen nach Abs. 5, 
6. nähere Bestimmungen Ober die Wiederholung der PrOfung, 
7. die Hochschul- und Fachschuldiplome, die grOndliche Kenntnisse der Sachgebiete im 
Sinne der Z 1 gewährleisten, 
8. die vom PrOfling zu zahlende, den besonderen Verwaltungsaufwand einschließlich einer 
angemessenen Entschädigung der Mitglieder der PrOfungskommission entsprechende 
PrOfungsgebOhr, wobei auch auf die wirtschaftlichen Verhältnisse des PrOflings Bedacht 
genommen werden kann, 
9. die aus den PrüfungsgebOhren zu zahlende angemessene Entschädigung der Mitglieder 
der Prüfungskommission sowie 
10. die Voraussetzungen fOr die ROckzahlung der ProfungsgebOhr bei Nichtablegung oder 

.teilweiser Ablegung der PrOfung sowie die Höhe der rückzuzahlenden PrOfungsgebOhr 
festzulegen. 

§ 6. ( 1 )  Die Erteilung der Konzession erfordert l'Ieeel'l eier EI'fEllltll'l= eier il'l'l S 6 !!I1'I=efEli'll'lel'l 

'w'eretJsseft!tll'Isel'l 
1 .  bei einer natOrlichen Person, daß sie Angehöriger einer Vertragspartei des Abkommens 
Ober den Europäischen Wirtschaftsraum ist (EWR-Angehöriger) und als Unternehmer einen 
Sitz oder ein nicht nur vorobergehende geschäftliche Niederlassung in Österreich hat 

2. bel einer Personengesellschaft, daß sie Ihren Sitz oder eine nicht nur vorObergehende 
geschäftliche Niederlassung In ÖSterreich hat und mehr als 75% ihrer persönlich haftenden 
Gesellschafter sowie alle zur Vertretung berechtigten Gesellschafter EWR-Angehörige sind. 
Stehen einer Personengesellschaft oder einer juristischen Person Anteilsrechte an einer 
Personengeseilschaft zu, so haben diese die Ihrer Rechtsform entsprechenden Vorausset
zungen gemäß der vorstehenden Regelung oder der Z 3 zu erfOllen; 

3. bei einer juristischen Person, daß sie Ihren Sitz oder eine nicht nur vorübergehende ge
schäftliche Niederlassung in Österreich hat und die Mehrheit der Mitglieder jedes ihrer lei
tenden Organe (wie GeschäftsfOhrer, Vorstand, Aufsichtsrat) einschließlich des Vorsitzen
den EWR-AngehOrlge sind und die Stimmrecht gewährenden Anteilsrechte zu mehr als 
75% EWR-Angehörigen, dem Bund, einem Land oder einer Gemeinde zustehen; � 

Entwurf 

Herkunft 

§ 9. ( 1 )  Die Erteilung der Konzession erfordert 
1. bei einer natOrlichen Person, daß sie Angehöriger einer Vertragspartei des Abkommens 
Ober den Europäischen Wirtschaftsraum oder eines Staates Ist, bei dem neben dem 
Bestehen eines entsprechenden Staatsvertrages tatsächliche Gegenseitigkeit und 
entsprechende volkswirtschaftliche Interessen österreichs vorl iegen (Z 1-Angehöri 
gel, und als Unternehmer einen Sitz oder eine nicht nur vorObergehende geschäftliche 
Niederlassung in Österreich hat; 
2. bei einer Personengesellschaft, daß sie ihren Sitz oder eine nicht nur vorObergehende 
geschäftliche Niederlassung in Österreich hat und mehr als 75% ihrer persönlich haftenden 
Gesellschafter sowie alle zur Vertretung berechtigten Gesellschafter Angehörige von Staa
ten Im Rahmen der Z 1 (Z 1-Angehörlge) sind. Stehen einer Personengesellschaft oder 
einer juristischen Person Anteilsrechte an einer Personengesellschaft zu, so haben diese 
die Ihrer Rechtsform entsprechenden Voraussetzungen gemäß der vorstehenden Regelung 
oder der Z 3 zu erfOllen; 
3. bei einer juristischen Person, daß sie ihren Sitz oder eine nicht nur vorObergehende ge
schäftliche Niederlassung in Österreich hat und die Mehrheit der Mitglieder jedes ihrer lei
tenden Organe (wie GeschäftsfOhrer, Vorstand, Aufsichtsrat) einschließlich des Vorsitzen
den Z 1-Angehörlge sind und die Stimmrecht gewährenden Anteilsrechte zu mehr als 75% 
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i \I ILC,,"',""""',,''''''' """11, .... , JUliiO"' .. "" .... IICHi I ..... ..,VII Vw\ij """111""'I-r--�rl�\JI�o;,v�r� 
elie i"'rer Ree"tsferM entsl'ree"'enelen Ver8t1Ssetz!tlnsen seMes eier �efete"'enelel"l Re!:leltll"l!:l eeler eier Z 2 :etl erfellel"l. Sstern eine AI�iensesellsel'lltft EisentsMerln ist, mSlISen elie AlttieR 
eier Gesellse"lIft 8t1t NIIMen IlItltel"l tll"lei elie Oeertr8r/tlR!:I Rlle" eier SIIt!:tlI"IS 111"1 elie ZtistiM 
Mtlnr/ eier Gesellse"'lIft r/ebtlnelen seil"l. 

(2) Der Landeshauptmann kann von den in Abs. 1 Z 2 und 3 angeführten Voraussetzungen 
ganz oder teilweise befreien, wenn eine Personengesellschaft hinsichtlich ihrer Gesellschafter, die 
nicht EWR-Angehörige sind, oder eine juristische Person hinsichtlich ihrer Organe, Gesellschafter oder 
Aktionäre, die nicht EWR-Angehörige sind (ihrer nicht EWR-angehörigen Eigentümer stimmrechts
gewährender Anteilsrechte), nachweist, daß in deren Heimatstaat oder in dem Staat, in dem eine der 
in Abs. 1 Z 2 und 3 genannten Gesellschaften mit Anteilsrechten ihre Hauptniederlassung oder ihren 
Sitz hat, 

1. keine oder höchstens die gleichen wie In Abs. 1 Z 2 und 3 festgelegten Beschränkungen 
gelten und 
2. bei der Ausübung des gewerbsmäßigen Gelegenheitsverkehrs durch eine unter öster
reichischer Beteiligung nach den Rechtsvorschriften des betreffenden Staates bestehende 
juristische Person oder Personengesellschaft keinen anderen wie immer gearteten Be
schränkungen unterliegt, als eine ohne ausländische Beteiligung bestehende juristische 
Person oder Personengesellschaft und 
3. wenn anzunehmen ist, daß elie "irtse"'eftlie"'e Orell"ltlR!:I eies eetreffenelel"l 6t8etesMit 
elerjel"lir/en Osterreie"'s !:Ileie" eeler sleie"'werti!:llst tlRei die Ausübung des Gewerbes durch 
die betreffende juristische Person oder Personer:lgesellschaft den öffentlichen Interessen, 
Insbesondere d�n Interessen der österreich ischen Wirtschaft, nicht zuwiderläuft. 

(3) Die in Abs. 1 Z 1 ,  2 und 3 angeführten Voraussetzungen müssen während der gesam
ten Dauer der Gewerbeausübung vorliegen. Werd�n diese Voraussetzungen vom Gewerbetreibenden 
nicht mehr erfüllt, so ist die Konzession unbeschadet der §§ 87 bis 91 GewO 1 994 von der zur Er
teilung der Konzession zuständigen Behörde zu entziehen. 

(4) Tritt in elen Betrieb eines Ein!!elltlltlfn ,lInl"leS eiR Gesellsel'l8fter ein, se elllrf elie eltlre'" elel"l 
Eintritt eies Gesellsel'lllftefe el"ltstllnelene Pefesnenr/esellsel'lllft IItI' Grtlnel eier elieseM Betrieb el"lt sl'ree"eneien l�n:eellSi!ln eies Ein:eell�tlfM8I"1ReS eies Gel·.eree eltlrel'llen!:lstel"ls seel'ls Mel"lMe Reel'l 
eier Eintrllr/tll"lr/ eier Pefeenenr/esellsel'left in el8S FirMenetle" .... eiter etisSeen. Die PeFlleRen!:lesell 
se"eft "'et elie Eintrllstlnr/ tlnel elie "eitere Atisabtinr/lnRer"elb '!In !WIIi Weel'len l"Iee'" eier Eil"ltrer/tll"I!:I 
en:etl!!eir/el"l. PIlle" Abletl"sR see"s MeR8teR Ree" eier EiRtrer/tll"lr/ el"lelet elie I(en:eessiel"l . 
B 

(5) Die An:eeir/ 
eMrele :etl el'etlltt we seM!lS Abs. 4 ist e 

BeMrele elie ,. 
�en. i �enn elie 11'1'1 !tbS

ei eier far elie Erteiltln 

.... "'e' ,
,
;;;:,"'" .. , ...... Id "" ,<!!�" ... , .,."'"......::� ,,,,,, 

... , .. 
"''''''' '" beo"''',, '" �:':''''' oe , .. die .e" .. �� '" ,,""'.� .,. �e 

'

': �,:"' 
.
.. " """. , ... 1_ 

erlen. 
es Mit Bese"'eiel festz!tI�t�s. sets.relerten Veretls 

e el"l tll"lei elle " 'e't IV I ere Ge""er 

{§ 5 Abs. 1 vorletzter und letzter Satz: "Die zustandige Gliederung der Landeskammer der 
gewerblichen Wirtschaft ist vor der Erteilung der Konzession oder der Genehmigung der Obertragung 
der AusDbung des Gewerbes an einen Pachter aufzufordern, zur Frage der Leistungsfahigkeit des 
Betriebes ein Gutachten abzugeben. § 340 Abs. 2 GewO 1994 gilt sinngemaß; dies gilt nicht far das 
Gastewagen-Gewerbe mit Personenkraftwagen. 7 

Entwurf 

Z 1 -Angehör lgen, dem Bund, einem Land oder einer Gemeinde zustehen. 

(2) Der Landeshauptmann kann von den in Abs. 1 Z;2 und 3 angeführten Voraussetzungen 
ganz oder teilweise befreien, wenn eine Personengesellschaft hinsichtlich ihrer Gesellschafter, die 
nicht Z 1-Angehörlge sind, oder eine juristische Person hinsichtlich ihrer Organe, Gesellschafter oder 
Aktionäre, die nicht Z 1 -Angehörige sind (ihrer nicht Z 1-angehörigen Eigentümer stimmrechtsge
währender Anteilsrechte), nachweist, daß in deren Heimatstaat oder in dem Staat, in dem eine der in 
Abs. 1 Z 2 und 3 genannten Gesellschaften mit Anteilsrechten ihre Hauptniederlassung oder ihren Sitz 
hat, 

1 .  keine oder höchstens die gleichen wie in Abs. 1 Z 2 und 3 festgelegten Beschränkungen 
gelten, 
2. bei der Ausübung des gewerbsmäßigen Gelegenheitsverkehrs durch eine unter öster
reichischer Beteiligung nach den Rechtsvorschriften des betreffenden Staates bestehende 
juristische Person oder Personengesellschaft keinen anderen wie immer gearteten Be
schränkungen unterliegt, als eine ohne ausländische Beteiligung bestehende juristische 
Person oder Personengesellschaft und 
3. wenn anzunehmen ist, daß die Ausübung des Gewerbes durch die betreffende juristische 
Person oder Personengesellschaft den öffentlichen Interessen, insbesondere den Inter
essen der österreichischen Wirtschaft, nicht zuwiderläuft." 

[Vgl. hiezu § 12 neu 1 

Gutachten 

§ 10. Die zuständige Gliederung der Landeskammer der gewerblichen Wirtschaft ist vor der 
Erteilung der Konzession oder der Genehmigung der Übertragung der Ausübung des Gewerbes an 
einen Pächter aufzufordern, zur Frage der Leistungsfähigkeit des Betriebes ein Gutachten abzugeben. 
§ 340 Abs. 2 GewO 1994 gilt sinngemäß; dies gilt nicht für das Gästewagen-Gewerbe mit Personen
kraftwagen. 

Gewerbeschein 

§ 1 1 .  Auf Grund des Bescheides, mit dem eine Konzession erteilt wurde, hat die Behörde 
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[§ 16 Abs. 4: 'Auf Grund des Bescheides, mit dem eine Konzession erteilt wurde, hat die 
BezirksverwaltungsbehOrde einen Gewerbeschein auszufertigen. aus dem der Inhaber der Konzes
sion, die genaue Bezeichnung des Gewerbes und des Standortes der Gewerbeausabung, gegebe
nenfalls eine Beschrankung auf Grund einer etwa erteilten Nachsicht vom Befahigungsnachweis 
oder andere BedIngungen, Beschrankungen oder Auflagen, und das Datum des Bescheides ersicht
lich slnd.1 

[§ 5 Abs. 1 dritter Satz: 'Samt/iche Voraussetzungen massen wahrend der gesamten 
Dauer der Gewerbeausabung vorliegen. Werden diese Voraussetzungen vom Gewerbetreibenden 
nicht mehr erfO/lt, so ist die Konzession unbeschadet der §§ 87 bis 91 GewO 1994 von der zur Er
teilung der Konzession zustandigen BehOrde zu entziehen. 1 

([§ 6 Abs. 3: 'Die In Abs. 1 Z 1, 2 und 3 angefOhrten Voraussetzungen massen wahrend 
der gesemten Dauer der Gewerbeausabung vorliegen. Werden diese Voraussetzungen vom Gewer
betreibenden nicht mehr erfOllt, so ist die Konzession unbeschadet der §§ 87 bis 91 GewO 1994 von 
der zur Ertei/ung der Konzession zustandigen BehOrde zu entziehen. '7 

Vorübergehende Ausübung des Mietwagen-Gewerbes 

§ 7. (1) Personen, die in ihrem Betrieb Kraftfahrzeuge verwenden, dürfen das Mietwagen
Gewerbe mit den In ihrem Betrieb sonst verwendeten Kraftfahrzeugen vorübergehend bei besonderen 
Anlassen (Volksfesten, Ausstellungen, größeren Versammlungen u. dgl . )  auf Grund einer besonderen 
Bewilligung aUSüben. 

(2) Diese Bewilligung darf nur erteilt werden, wenn die im näheren Umkreis dieses Betrie
bes bestehenden Mietwagen-Gewerbe den Anforderungen des besonderen Anlasses nicht nach
kommen können und die zu verwendeten Fahrzeuge für die vorübergehende Ausübung des 
Mi etwagen-Gewerbes geeignet sind; die Gültlgkeitsdauer und der raumllche Wirkungsbereich der 
Bewilligung sind dem Anlaß gemäß zu bestimmen. 

(3) Gewerbetreibende, die zur AusObung des Ausflugswagen-Gewerbes (§ 3 Ab$. 1 Z 1) 
berechtigt sind, bedarfen zur vorübergehenden Ausübung des Mietwagen-Gewerbes mit den in ihrem 
Unternehmen sonst veFWendeten Kraftfahrzeugen keiner Bewilligung nach Abs. 1; Gewerbetreibende, 
die zur Ausübung des Stadtrundfahrten-Gewerbes (§ a Aes. 1 Z 1) berechtigt sind, bedürfen einer 
solchen Bewilligung nur dann nicht, wenn die Im Mietwagen-Gewerbe ausgeführte Personenbeför
derung auf das Gemeindegebiet beschränkt wird . 

. (4) Die Bewilligung nach Abs. 1 ist auch erforderlich, wenn Im Sinne der kraftfahrrechtlichen 
Vorschriften eine Ausnahme von dem Verbot der Beförderung von Personen mit Lastkraftfahrz-eugen 
erteilt worden Ist. 

Besel'ldere Bestimmtl"'ge", Eleer elle SewereeetlsEletll'lg eltll'ei'l el",el'l SeseMftsf9i'1rer tll'lei elie Üeer 
tregtll'lS der Se.,.ereeettsElettI'lS 81'1 eil'lel'l Pl!lei'lter 

A 
§ 8. (1) Die AtlsEle 

nes. 1 Z 2} elttfei'l e ' 
• t tll'Ig des mit Perse", 

eii'lel'l Pl!lei'lter eleff 
Il'Iel'l Seeei'll!lftefEl"rer eeler . el'l

.!
treftonegel'l eetrieeel'lel'l . 

,I,ht M"-""" ,,, • .:::;:,',�" MI" ""''' .... :� ,���,. ,,, ....... ,�':""" °"" ... · 15 a 

'" el'lle""ei'le P48ei'ltelle " 
e"er"eil'li'le"er elie j!') ses Seuerees el'l 

esersel'l II!ISt. 
el'!!l!!l'IlIei'le Attsgel:ll'lg 

Entwurf 

einen Gewerbeschein auszufertigen, aus dem hervorgehen: 
1 .  der Inhaber der Konzession, 
2. die gen aue Bezeichnung des Gewerbes, 
3. der Standort der Gewerbeausübung 
4. Anzahl der vom Konzessionsumfang erfaßten Fahrzeuge, 
5. das Datum des Bescheides und gegebenfalls 
6. eine Beschränkung auf Grund einer etwa erteilten Nachsicht vom Befähigungsnachweis 
oder andere Bedingungen, Beschränkungen oder Auflagen. 

Konzessionsentziehung 

§ 12. Sämtliche Konzessionsvoraussetzungen (§ 5) mOssen während der gesamten Dauer 
der Gewerbeausübung vorliegen. Werden diese Voraussetzungen vom Gewerbetreibenden nicht 
mehr erfüllt, so ist die Konzession unbeschadet der §§ 87 bis 91 GewO 1994 von der zur Erteilung der 
Konzession zuständigen Behörde zu entziehen. 

Abschnitt 111 
Best immungen Ober die GewerbeausUbung 

Vorübergehende AusObung des Mietwagen-Gewerbes 

§ 13. ". 
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tril Sie Oe"ehl'l'lIStI"S der ObertreStl"S der AtlsElbtl"S dieser OewerBe a" el"e" P!lehter ist ..,e" der Beh8rde Etl widerrttfe", we"" elie Vel't'ltlsseetl"se" des Aes. 1 l'Iieht I'I'Iehr lerliese", "e"1'I es 
sie'" tlI'I'I die ObertraStl"S der AtlsElbtll'lS ve" FertBetl'ieesreehte" sel'l'lAß § 41 ABS. 1 Z 2 tI"d a OewO 
1994 ha"delt, Ist hiebei atlf de" U"terhalt der FertbetrieBs Bereehtiste" RElehsiel'lt Etl l'Iehl'l'le". 

{al We"" es slel'l "ieht tlI'I'I el"e l�eI'lEessie" 'Elr das OAstewasel'l OewerBe I'I'Iit Persel'lel'l 
ItI'afthage" l'Ia"de�, darf die OBertfagtll'lg der J'ctlSSBtll'Ig des Oe'l\erBeS eft eil'lel'l PAel'lter l'It1r geftel'l 
I'I'IISt nerde", ,/e"1'I elie Leistt:l"ss'ltl'lislteit ele! BetrieBe! ele! Pltel'lters seseBeft ist. 

Besel'ldere Bestil'l'll'l'ltl"seft SBer elle ZtlrSeldeStl"S lel'l l�eI'l2eSsiel'le" 

19 tA· 
Z al el'l ele" C" 

• i �rde die ZtlrSell1 

199411'1t:1r d;:�t=: �i:r Bedi"s��:�r:B:�
er OenerbeBereel'lf 

tattet, 'M"" der I�e" 
de", .se Silt die )"ft2e�tll'Ig 'Elr des "Fa�i 0 ',. 
E�sslel'lSil'll'laBer 

se Elber elie Z t:lrS I t"erBe (§ a • es 1 
eEeSt:l1'I { H .  S§ 86 Oe',."O 

1. ell'lel'l AI'Is�rtleh attf eil'le CrherBst:ll'lf!l"'islle�s�el'lsiel'l il'l'l Falle elatlerfteler Cr'ierBStll'lfal'liS 
Ileit sel'l'leß § 1aa ABS. 1 06\'0, BOBI. �4r. 569/19;'8, BesitEt eder eil'l A�er erreiel'lt l'Iet, eies 
il'l" bei eier CrfSllt:I"S aller SBl'isel'l ',Ieretlsse�tI"sel'l 2t1r Il'Ial'lsl'rt:lel'll'lal'lfl'le eifter Pel'lsiel'l 
,utefs'l tJem GGl,cC �epeehtiSJe" v.SPe!le, eeJer 
2. die Zt:lrSellieStl"a Etlat:lftste" '/eft El'leaatte", ',eft 't'erwe"elte" eier aer8e1e" Lil'lie, le" 
Wahlelter", \'Sft 'A'ahllli"eler", '181'! I�il'lelerl'! eier Wahlldl'!eler eeler', el'! 'tIerW8l'!eltel'l eier Seltel'l 
Ii"ie Bis Et:lI'I'I drittel'! Ored I erfElet 

Bestimmungen über die Gewerbeausübung 

§ 10, ( 1 )  Die Fahrten des Ausflugswagen-(Stadtrundfahrten-)Gewerbes müssen zum Aus
gangspunkt zurückführen; Fahrgaste dürfen nur für die gesamte Fahrtstrecke aufgenommen werden. 

(2) Gewerbetreibe!'lde, die zur Ausübung des Mietwagen-Gewerbes (§ 3 Abs. 1 Z 2) be
rechtigt sind, dürfen Platze weder einzeln noch in Gruppen vergeben, es sei denn, daß sie die Berech
tigung zur gewerbsmaßlgen Veranstaltung von Gesellschaftsfahrten nach den für Reisebüros gelten
den Vorschriften (§ 1 66 GewQ 1 994) besitzen. 

(3) Bei den mit Omnibussen ausgeübten gewerbsmaßigen Gelegenheitsverkehren Ist durch 
Anbrlngung vo" Hinweistafeln in jedem Fahrzeug sicherzustellen, daß Sitzplatze in der vorderen 
Wagenhalfte Nichtrauchern zur Verfügung stehen. 

(4) Gewerbetreibende, die zur Ausübung des Taxi-Gewerbes (§ 3 Abs. 1 Z 3) berechtigt 
sind, sind verpflichtet, den Betrieb ordnungsgemaß einzurichten und die Kraftfahrzeuge entsprechend 
den Bedürfnissen des Verkehrs bereitzuhalten (Bereithaltepflicht). Der LandeShauptmann hat erforder
lichenfalls unter Berücksichtigung der bestehenden Verhaltnisse nahere Vorschriften über Umfang und 
Kontrolle der Bereithaltepflicht durch Verordnung festzulegen. 

(5) Kraftfahrzeuge müssen wahrend ihrer Verwendung zur Ausübung des Gastewagen
Gewerbes außen mit einer Bezeichnung versehen sein, die zumindest den Namen des Gewerbetrei
benden (§ 63 GeWO 1994), die Art des Betriebes im Sinne des § 3 Abs. 1 Z 4 (z.B. Hotel, Heilanstalt, 
Erholungsheim) und den Standort dieses Betriebes In vollstandig sichtbarer, dauernd gut lesbarer und 
unverwischbarer Schrift enthalt. 

{61 Oewereetreibe"de, die Et:lr Ät:lSSBtI"S ei"er 1�I'IEessiel'! sel'l'leß diesel'l'l Bt:ll'lelesseset!: 
bereel'ltiat si"d, I'I'IElsse" die Be8bsiel'ltiste Eil'!stellt:ll'!g der Oe/.erBe8t:1sElBt:I"S eder derel'! Be8esiel'ltig 
tes Rtll'le" dtlrel'l I'I'Iel'lr eis ei"e" Me"at der Be2irIEsvert''8ltt:ll'lssBel'l8rde .. ier 'Neel'lel'! verher 81'12eisel'!. 

Entwurf 

Sonstige Ausübungsvorschriften 

§ 14 .... 
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Geltender Text 

{§§ 11 und 12 auf Grund der Umgliederung nach § 14J 

Besondere AusObungsvorschriften 

§ 13. ( 1 )  Der Bundesminister fOr öffentliche Wirtschaft und Verkehr kann fOr die diesem 
Bundesgesetz unterliegenden Gewerbe mit Verordnung Vorschriften Ober die nach der Eigenart des 
Gewerbes erforderlichen Eigenschaften der'im Fahrdienst tätigen Personen hinsichtlich ihrer Aus
bildung, Gesundheit und Zuverlässigkeit erlassen. 

(2) Hinsichtlich des Ausflugswagen-(Stadtrundfahrten-)Gewerbes, des Mietwagen-Gewer
bes mit Omnibussen und des Gästewagen-Gewerbes mit Omnibussen kann der Bundesminister fOr 
öffentliche Wirtschaft und Verkehr mit Verordnung Vorschriften erlassen Ober 

1 .  die nach der Eigenart des Gewerbes erforderliche Beschaffenheit, AusrOstung und Kenn
zeichnung der bel der GewerbeausObung verwendeten Fahrzeuge hinsichtlich ihrer Be
triebssicherheit und Eignung, insbesondere auch fOr Zwecke des Fremdenverkehrs; 
2. die nach der Eigenart des Gewerbes erforderlichen Betriebs- und Beförderungsbedingun
gen; die Vorschreibung einer Versicherungspflicht, die hinsichtlich der Versicherungssumme 
der Eigenart des Gewerbes Rechnung trägt und auch Ober die fOr Kraftfahrzeuge allgemein 
vorgeschriebene Versicherungspflicht hinausgeht. 

(3) Hinsichtlich des Taxi-Gewerbes, des Mietwagen-Gewerbes mit Personenkraftwagen und 
des Gästewagen-Gewerbes mit Personenkraftwagen kommt die Erlassung einer Verordnung nach 
Abs. 2 dem Landeshauptmann mit der Maßgabe zu, daß er fOr das Taxi-Gewerbe auch eine Beför
derungspflicht und die Anbringung eines Fahrpreisanzeigers vorschreiben kann. 

(4) Erforderlichenfalls hat der Landeshauptmann Im Interesse einer geordneten Gewer
beausObung und im Interesse der die Leistungen des betreffenden Gewerbes in Anspruch nehmenden 
Personen unter besonderer Berocksichtigung der örtlichen Gegebenheiten weitere Vorschriften, ins
besondere Ober ein Verbot oder eine Beschränkung des Auffahrens auf Standplätzen (§ 96 Abs. 4 
StVO 1 960) einer Gemeinde mit Taxifahrzeugen, die auf Grund von Konzessionen mit einem Standort 
außerhalb der betreffenden Gemeinde eingesetzt werden, Ober eine bestimmte Reihenfolge im Auf
fahren auf Standplätzen, Ober die Entgegennahme von Fahrtaufträgen mittels Standplatztelefon oder 
Funk sowie Ober den Nachtdienst durch Verordnung festzulegen. 

(5) Die 91'S!!ne der l!tlr Velll!iehtln!:l der Veraehriften eHe!e! Btlnde!!:le!et2e! l!tlet8neli{:len 
Beherden können sich vom ordnungsgemäßen Betrieb der mit Omnibussen ausgeObten gewerbs
mäßigen Gelegenheitsverkehre jederzeit Oberzeugen und dabei, wenn es sich um Betriebe des 
Mietwagen-Gewerbes handelt, insbesondere OberprOfen, ob geforderte Beförderungsentgelte den 
gemäß § 14 Abs. 3 festgelegten Tarifen entsprechen; die GewerbStreibenden oder deren Beauftragte 
haben den mit der überprofung betrauten Organen die erforderlichen AuskOnfte zu geben und not
wendige Unterlagen vorzulegen. 

Tarife 

§ 14. ( 1 )  Der Landeshauptmann kann auf Anregung der zuständigen Fachgruppe oder von 
Amts wegen unter Berocksichtigung der bestehenden Verhältnisse (Art und Umfang der verschiede
nen Leistungen und des hiefOr erforderlichen Aufwandes sowie Interessen der Kunden) fOr den mit 
Personenkraftwagen ausgeObten gewerbsmäßigen Gelegenheitsverkehr - ausgenommen Beför
derungen von SchOlem auf Grund des § 30f des FamIlIenlastenausgleichsgesetzes 1 967, BGBI. Nr. 
376 - nach Anhörung der Landeskammer der gewerblichen Wirtschaft und der Kammer fOr Arbeiter 
und Angestellte sowie In jenen Fällen, in denen ein Tarif nur fOr eine Gemeinde festgelegt werden soll, 
auch dieser, verbindliche Tarife festlegen. In den Fällen, in denen ein Tarif nur fOr eine Gemeinde 
gelten soll, kann auch diese die Festlegung verbindlicher Tarife anregen. Die Tarife sind durch Ver
ordnung zu bestimmen und können fOr das gesamte Bundesland, fOr einzelne Verwaltungsbezirke 
oder fOr einzelne Gemeinden festgelegt werden. FOr Beförderungen aus besonderen Anlässen kön-

. . 

Entwurf 

Nähere AusObungsvorschriften durch die Behörde 

§ 15 . . . .  

(5) Die Aufsichtsorgane ... 

Tarife 

§ 16 . . . .  
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Geltender Text 

nen im Tarif Sondervereinbarungen (Pauschale) festgelegt werden. 

(2) Wenn eine Stadt und der dazugehörige Flughafen in verschiedenen Bundesländern 
gelegen sind, erfolgt die Festlegung der verbindlichen Tarife für den mit Personenkraftwagen ausge
obten Flughafenzubringer- und -abholverkehr durch den Bundesminister fOr öffentliche Wirtschaft und 
Verkehr. Im obrigen gilt Abs. 1 mit der Maßgabe, daß eine Tarifanregung durch den Fachverband fOr 
die Beförderungsgewerbe mit Personenkraftwagen erfolgen kann und an Stelle der Landeskammer 
der gewerblichen Wirschaft die Wirtschaftskammer Österreich sowie an Stelle der Kammer fOr Arbei
ter und Angestellte die Bundesarbeitskammer anzuhören ist. 

(3) Auf Anregung des Fachverbandes der Autobusunternehmen oder von Amts wegen kann 
der Bundesminister fOr öffentliche Wirtschaft und Verkehr fOr das mit Omnibussen ausgeObte 
Mietwagen-Gewerbe - ausgenommen Beförderungen von SchOlern auf Grund des § 30f des Familien
lastenausgleichsgesetzes 1 967 - nach Anhörung der Wirtschaftskammer Österreich und der Bundes
arbeitskammer verbindliche Tarife festlegen. Diese mOssen Höchst- und Mindesttarife sein, wobei die 
Mindesttarife nicht mehr als 25% unter den Höchsttarifen l iegen dOrfen. Im Tarif können Sonderverein
barungen nach der Art des Verkehrs, der saisonalen Verkehrsnachfrage, der Häufigkeit der im Rah
men eines Auftrages durchgefohrten Fahrten und der Anzahl der zu beförderten Personen sowie unter 
BerOcksichtigung des einge�etzten Beförderungsmittels festgelegt werden. 

(4) Die Tarife gemäß Abs. 1 bis 3 haben alle zur Bestimmung des Beförderungsentgeltes 
notwendigen Angaben zu enthalten und einen angemessenen Gewinn zu berocksichtigen. 

(5) Die genehmigten Tarife sind im Amtsblatt der betroffenen Landesregierung, bei Geneh
migung durch den Bundesminister fOr öffentliche Wirtschaft und Verkehr im "Amtsblatt zur Wiener 
Zeitung" kundzumachen und treten frOhestens zwei Wochen nach dem Tag ihrer Kundmachung in 
Kraft. 

. 

(6) Die im Abs. 1 festgelegten Aufgaben der Gemeinden sind solche des eigenen Wir
kungsbereiches. 

Verkehr Ober die Grenze 

§ 11. ( 1 )  Die gewerbsmäßige Beförderung von Personen mit Kraftfahrzeugen von Orten, 
die außerhalb des Bundesgebietes liegen, in das Bundesgebiet oder durch das Bundesgebiet hin
durch, oder von innerhalb des Bundesgebietes liegenden Ortes in das Ausland, ist außer den nach §§ 
2 und 7 berechtigten Personen auch Unternehmen gestattet, die nach den im Staat des Standortes 
ihres Unternehmens geltenden gesetzlichen Vorschriften zur Beförderung von Personen befugt sind 
und eine Bewilligung des Bundesministers fOr öffentliche Wirtschaft und Verkehr fOr den Verkehr 
nach, durch oder aus Österreich erhalten haben; eine Bewilligung ist jedoch nicht erforderlich, wenn 
eine anderslautende Anordnung nach Abs. 5 ergangen ist. 

(2) Diese Bewilligung wird fOr Einzelfahrten oder auf Zeit erteilt. Die Bewilligung ist zu versa
gen, wenn (Insbesondere auch im Hinblick auf die im Bundesgebiet bereits bestehenden Verkehrsein
richtungen) ein BedOrfnis fOr die beantragte Personenbeförderung nicht besteht. 

(3) Nachweise Ober die Erteilung der Bewilligung nach Abs. 1 sind bei jeder Personenbeför
derung Ober die Grenze mitzufOhren und den Grenzorganen auf Verlangen vorzuweisen. 

Entwurf 

Internationaler Verkehr 

§ 17. (1 ) Die gewerbsmäßige Beförderung von Personen mit Kraftfahrzeugen nach, durch 
oder aus Österreich ist außer den nach §§ 3 und 1 3  berechtigten Personen auch Unternehmern ge
stattet, die nach den im Staat des Standortes ihres Unternehmens geltenden gesetzlichen Vorschriften 
zur Beförderung von Personen befugt sind und eine Bewilligung des Bundesministers für Wissen
schaft und Verkehr erhalten haben; eine Bewilligung ist jedoch nicht erforderlich, wenn eine anders
lautende Anordnung nach Abs. 3 ergangen ist. 

(2) Die Bewilligung nach Abs. 1 wird fOr Einzelfahrten oder auf Zeit erteilt. Die Bewilligung 
ist zu versagen, wenn (insbesondere auch im Hinblick auf die im Bundesgebiet bereits bestehenden 
Verkehrseinrichtungen) ein BedOrfnis fOr die beantragte Personenbeförderung nicht besteht. Dabei 
sind die verkehrsmäßIgen und volkswirtschaftlichen Interessen Österreichs sowie der Schutz 
der Bevölkerung und der Umwelt zu berücksichtigen. Weiters Ist eine Bew illigung nach Abs. 1 
zu versagen, wenn GrUnde fUr eine Entziehung gemäß § 19 Abs.  5 vorliegen. 

fl(gl. hiezu § 19 Abs. 1 neu] 
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Geltender Text 

(4) Der Bundesminister für öffentliche Wirtschaft und Verkehr kann nachgeordnete Behör
den, insbesondere auch Bundespolizeibehörden, gegebenenfalls unter Beschränkung hinsichtlich Zahl 
oder Umfang der zu erteilenden Bewilligungen, ermächtigen, in seinem Namen und Auftrag die Bewil
ligungen nach Abs. 1 zu erteilen. 

(5) Der Bundesminister far öffentliche Wirtschaft und Verkehr kann anordnen, daß die 
gewerbsmäßige Beförderung von Personen nach, durch oder aus Österreich durch ausländische 
Unternehmer ohne die In Abs. 1 vorgeschriebene Bewilligung gestattet ist, wenn und insoweit der 
betreffende ausländische Staat in dieser Hinsicht Gegenseitigkeit einräumt oder wenn wirtschaftliche 
Interessen Österreichs dies rechtfertigen; elie Al:lfl'lel'l,,"e l'Iel:ler Fel'l�Aste ell:lrel'l el:lelAl'lelieel'le Ul"lter 
l'Iel'l,,"el'l i,," Bl:Il'leleeseeiet eeelel'f eeerjeelel'lfelle eier il'l Aee. 1 ve�eee"'rieeel"lel"l Be'"tiIliStJI"IS· 

[Abs. 4: • Der Bundesminfster rar Offentliche Wirtschaft und Verkehr kann nachgeordnete BehOrden, 
. insbesondere auch BundespolizeibehOrden, gegebenenfalls unter Beschrankung hinsichtlich Zahl 

oder Umfang der zu erteilenden Bewilligungen, ermachtigen, in seinem Namen und Auftrag die 
Bewilligungen nach Abs. 1 zu erteilen.1 

Zwischenstaatliche Vereinbarungen 

§ 12. ( 1 )  Vereinbarungen über die grenzüberschreitende Beförderung von Personen gemäß 
§ 1 1  dieses Bundesgesetzes oder über die grenzüberschreitende Beförderung von Personen gemäß 
§ 32 Abs. 4 GewO 1994 (nichtlinienmäßIger Personenwerkverkehr) können auf der Grundlage dieses 
Bundesgesetzes geschlossen werden, wenn der Umfang des zwischenstaatlichen Personenverkehrs 
dies erfordert. In den Vereinbarungen ist vorzusehen, daß Kraftfahrzeuge mit ausländischen Kenn
zeichen auf der Grundlage der Gegenseitigkeit Fahrten nach, durch und aus Österreich durchfahren 
können. Dabei sind, wenn Kontingente festgelegt werden, die verkehrsmäßigen und wirtschaftlichen 
Interessen österreichs zu berücksichtigen. Die Ausgabe der Kontingente kann auch durch den jeweili-
gen Vertragspartner vorgenommen werden. [hinsichtlich letzten Satz vgl. Abs. 2} 

(2) Der Bundesminister für öffentliche Wirtschaft und Verkehr kann die von einem anderen 
Staat eingeräumte Erlaubnis zur Beförderung von Personen nach, durch und aus dem anderen Staat 
an österreichische Unternehmer ausgeben, wenn diese - je nach der Art der vorgesehenen Beför
derung - e ntweder zur gewerbsmäßigen Beförderung von Personen mit Kraftfahrzeugen im Sinne 
dieses Bundesgesetzes oder zur Ausübung des Personenwerkverkehrs berechtigt sind und den An
forderungen des internationalen Verkehrs entsprechen, und wenn volkswirtschaftliche Interessen 
österreichs nicht entgegenstehen. Wurde ein Kontingent festgelegt (Abs. 1 ), so Ist bei der Ausgabe 
der Erlaubnis auch auf den Umfang des Kontingentes Bedacht zu nehmen 

Entwurf 

{Vgl. hiezu Abs. 5 neu} 

(3) Der Bundesminister für Wissenschaft und Verkehr kann anordnen, daß die gewerbs
mäßige Beförderung von Personen nach, durch oder aus Österreich durch Auslandsunternehmer ohne 
die in Abs. 1 vorgeschriebene Bewilligung gestattet ist, wenn und insoweit der betreffende auslän
dische Staat in dieser Hinsicht Gegenseitigkeit einräumt oder wenn wirtschaftliche Interessen Öster
reichs dies rechtfertigen. 

(4) Die Kabotage (§ 2 Abs. 1 Z 9) Ist nur gestattet , wenn und in dem Ausmaß, in dem 
EU-Gemelnschaftsrecht dies vorsieht 

(5) Der Bundesminister far Wissenschaft und Verkehr kann nachgeordnete Behörden, 
insbesondere auch Bundespolizeibehörden, Aufsichtsorgane sowie sonstige hiefar geeignete Institutio
nen gegebenenfalls unter Erteilung bestimmter Auflagen ermächtigen, in seinem Namen und Auftrag 
Bewilligungen gemäß Abs. 1 zu erteilen sowie Kontingentkarten gemäß § 1 8  Abs. 2 und nach interna
tionalen Vorschriften erforderliche Dokumente auszugeben. Die Ermächtigung kann im Bedarfsfall die 
EInhebung �ines angemessenen Geldbetrages umfassen. 

Zwischenstaatliche Vereinbarungen 

§ 18. ( 1 )  ZWiSChenstaatliche Vereinbarungen über die grenzüberschreitende Beförderung 
von Personen gemäß § 17 oder über die grenzüberschreitende Beförderung von Personen gemäß § 
32 Abs' 4 GewO 1994 (nlchtlinlenmäßlger Personenwerkverkehr) können auf der Grundlage dieses 
Bundesgesetzes abgeschlossen werden, wenn der Umfang des zwischenstaatlichen Personenver
kehrs dies erfordert. In den Vereinbarungen ist vorzusehen, daß Kraftfahrzeuge mit ausländischen 
Kennzeichen auf der Grundlage der Gegenseitigkeit Fahrten nach, durch und aus Österreich durch
fahren können. Die Kundmachung dieser Vereinbarungen erfolgt durch Verlautbarung In der of
fiziellen Zeitschrift des Fachverbandes und der Fachgruppen des Personenbeförde
rungsgewerbes. 

(2) Im Rahmen von Vereinbarungen gemäß Abs. 1 können auch zwischenstaatliche 
Kont ingente festgelegt werden, bei deren Ausmaß die verkehrsmäßIgen und volkswirtschaftli
chen Interessen Österreichs sowie der Schutz der Bevölkerung und Umwelt zu berllcksicht l
gen sind. Die zuständige Behörde kann Bestätigungen darüber ausgeben, daß die In der Ver
einbarung festgelegten Voraussetzungen, Insbesondere die EInhaltung des vereinbarten Kon
tingents, gegeben sind (Kontlngentkarten). Die Vergabe der Kontingentkarten durch ausländi
sche Behörden kann vereinbart werden. 

(3) Die von einem anderen Staat eingeräumte Erlaubnis zur Beförderung von Perso
nen nach, durch und aus dem anderen Staat kann an österreichische Unternehmer ausge
geben werden, wenn diese - Je nach der Art der vorgesehenen Beförderung - entweder zur 
gewerbsmäßigen Beförderung von Personen mit Kraftfahrzeugen Im Sinne dieses Bundesge
setzes oder zur Ausübung des Personenwerkverkehrs berechtigt sind und den Anforderungen 
des Internationalen Verkehrs entsprechen, und wenn volkswirtschaftliche Interessen Öster
reichs nicht entgegenstehen. Wurde ein Kontingent festgelegt. so Ist bei der Ausgabe der 
Kontingentkarten auch auf den Umfang des Kontingentes Bedacht zu nehmen. 
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[§ 1 1  Abs. 3: "Nachweise Ober die Erteilung der Bewilligung nach Abs. 1 sind bei jeder Per
sonenbef6rderung Ober die Grenze mitzufahren und den Grenzorganen auf Verfangen vorzuweisen. '7 

Entwurf 

(4) Durch Verordnung des Bundesministers für Wissenschaft und Verkehr können 
die Vergabe der Kontingentkarten nach Abs. 2 In zeitlicher, räumlicher und sachlicher Hinsicht 
und die näheren Bestimmungen über das Vergabeverfahren geregelt werden. Neubewerber um 
die Ausstellung einer Kontingentkarte sind Im Verhältnis zu den Marktanteilen der bereits In 
der grenzüberschreitenden Beförderung von Personen tätigen Unternehmer angemessen zu 
ber(lckslchtlgen. Der Bundesminister für Wissenschaft und Verkehr kann die Vergabe der 
Kontingentkarten ganz oder teilweise an den Landeshauptmann In seinem Namen und Auftrag 
übertragen, soweit die verkehrsmäßIgen und volkswirtschaftlichen Interessen Österreichs, 
sowie Gründe der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit der Verwaltung dies 
erfordern. 

(5) Zwischenstaatliche Vereinbarungen können auch über die Kabotage (§ 2 Abs. 1 Z 
9) auf Grund dieses Bundesgesetzes abgeschlossen werden, wenn für österreichische Unter
nehmer In dem betreffenden Staat Gegenseitigkeit besteht und verkehrspolitische und volks
wirtschaftliche Interessen sowie Interessen des Schutzes der Bevölkerung und Umwelt dem 
nicht entgegenstehen . •.• 

Kontrolle des Internationalen Verkehrs 

§ 19. (1) Kontrollnachweise (§ 2 Abs. 1 Z 8) müssen ordnungsgemäß ausgefüllt, 
vollständig und soweit erforderlich mit dem entsprechenden Kontrollvermerk versehen oder 
entwertet sein. Sie sind hinsichtlich der betreffenden Dienstleistung auf der gesamten Weg
strecke mitzuführen und den Aufsichtsorganen (§ 2 Abs. 1 Z 6) auf Verlangen vorzuweisen. 
Die Aufsichtsorgane haben das Mitführen der Kontrollnachweise und deren Entsprechen zu -
überprüfen. 

(2) Wird die Fahrt ohne die erforderlichen Kontrollnachweise durchgeführt, so kön
nen die Behörde, In deren örtlichen Wirkungsbereich sich das Kraftfahrzeug befindet, oder die 
Aufsichtsorgane die Unterbrechung der Fahrt anordnen. Solange die Anordnung der Unterbre
chung aufrecht Ist, darf das Kraftfahrzeug nur nach den Weisungen der Behörde oder der 
Aufsichtsorgane In Betrieb genommen werden. Bel drohender Zuwiderhandlung gegen die An
ordnung der Unterbrechung oder gegen die Weisungen .Ind die Behörde und die AufsIchts
organe berechtigt, die Fortsetzung der Fahrt durch angemessene Zwangsmaßnahmen, wie 
Abnahme der Fahrzeugschlüssel, Absperren der Fahrzeuge, Anlegen von technischen Sperren 
und Abstellen an einem geeigneten Ort, zu verhindem. Die Zwangsmaßnahmen sind aufzuhe
ben, wenn der Grund für Ihre Anordnung weggefallen Ist 

(3) Wird die Anordnung der Unterbrechung nicht aufgehoben, so kann die Behörde 
die Weiterfahrt mit Bescheid bis zu dem Zeitpunkt untersagen, zu dem das einzuleitende Ver
fahren abgeschlossen und die verhängte Strafe vollzogen Ist oder eine vorläufige Sicherheit 
gemäß § 21 geleistet wurde. Ein Rechtsmittel gegen den Untersagungsbescheid hat keine auf
schiebende Wirkung. 

(4) Bel mißbräuchlicher Verwendung einer BeWilligung gemäß § 17 Abs. 1 oder einer 
Kontingentkarte gemäß § 18 Abs. 2 kann vom Jeweiligen Aufsichtsorgan das Jeweilige Original 
abgenommen werden. Dieses Ist unverzüglich der Behörde vorzulegen, welche die Bewil
ligung erteilt oder die Kontingentkarte vergeben hat. Diese hat zu prüfen, ob ein Verfahren 
nach Abs. 5 durchzuführen Ist. 

(5) Bel Wegfall der erforderlichen Voraussetzungen, bei einem schwerwiegenden 
Verstoß sowie bei wiederholten ,geringfügigen Verstößen gegen Vorschriften dieses Bundes
gesetzes, gegen Anordnungen gemäß Abs. 2, gegen Internationale Vorschriften (§ 2 Abs. 1 Z 
7), oder gegen Vorschriften über die Sicherheit Im Straßenverkehr (wie etwa auch die Bestlm-
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AB5CHNITI l i i  
Schlußbestimmungen 

5trafbestimmungen 

§ 15. (1)  Abgesehen von gemäß dem V. HauptstOck der Gewerbeordnung 1 994 zu ahn
denden VerwaltungsObertretungen begeht eine VerwaltungsObertretung, die mit einer Geldstrafe bis 
zu 100 000 5 zu ahnden ist, wer 

1 .  die Zahl der Fahrzeuge ohne Genehmigung gemäß § 4 Abs. 2 vermehrt; 
2. § 7 zuwiderhandelt; 
3. § 10  zuwiderhandelt; 
4. eine Beförderung gemäß § 1 1  ohne die erforderliche Bewilligung durchfahrt; 

5. die gemäß § 14 festgelegten Tarife nicht einhält; 
6. andere als die in Z 1 bis 5 genannten Gebote oder Verbote dieses Bundesgesetzes oder 
der auf Grund dieses Bundesgesetzes erlassenen Verordnungen nicht einhalt. 

(Abs. 4: "Bel VerwaltungsObertretungen gemaß § 366 Abs. 1 Z 1 GewO 1994 hat die 
Geldstrafe mindestens 5 000 S zu betragen. 1 

(2) Bel VerwaltungsQbertretungen gemäß Abs. 1 Z 1 ,  2, 4 und 5 sowie bei Verwaltungs
übertretungen gemäß Abs. 1 Z 3, wenn es sich um Zuwiderhandlungen gegen § 10 Abs. 2 handelt, 
hat die Geldstrafe mindestens 5 000 5 zu betragen. 

(3) Bei VerwaltungsObertretungen gemäß Abs. 1 Z 5 Ist das gewährte unzulässige Entgelt 
tor verfallen zu erklären. 

(4) Bei VerwaltungsObertretungen gemäß § 366 Abs. 1 Z 1 GewO 1994 hat die Geldstrafe 
. mindestens 5 000 5 zu betragen. 

Entwurf 

mungen Uber die Lenk- und Ruhezeiten der FahrEIr) können unbeschadet der §§ 87 bis 89 
GewO 1994 eine Bewilligung gemäß § 17 Abs. 1 oder eine Kontingentkarte gemäß § 18 Abs. 2 
zeitlich begrenzt oder unter erschwerenden Umständen auf Dauer entzogen werden. Die Ent
ziehung Ist zunächst anzudrohen. Die Androhung der Entziehung der Kontingentkarte Ist gege
benenfalls mit einer KUrzung der Gesamtanzahl der dem Unternehmer fUr den In Betracht 
kommenden Vertragspartner zur VerfUgung stehenden FahrtmöglIchkeiten - je nach Schwere 
der Übertretung fUr höchstens vier Monate - zu verbinden. Dabei Ist die Beförderung In Ihrer 
Gesamtheit zu beurteilen. Auch Begehungen Im Ausland können zum Entzug der erforderli
chen Bewilligung oder Kontingentkarte fUhren. 

(6) Bel wiederholten schwerwiegenden Verstößen gegen Vorschriften dieses Bun
desgesetzes, gegen Anordnungen gemäß Abs. 2, gegen Internationale Vorschriften (§ 2 Abs. 1 
Z 7), oder gegen Vorschriften Uber die Sicherheit Im Straßenverkehr (wie etwa auch die Be
stimmungen Uber die Lenk- und RUhezeiten der Fahrer) kann die Einreise nach Österreich mit 
Fahrzeugen des betreffenden Unternehmers allgemein untersagt werden. 

Abschnitt IV 
Übergangs- und Schlußbestimmungen 

5trafbestimmungen 

§ 20. ( 1 )  Abgesehen von gemäß dem V. Hauptstock der Gewerbeordnung 1 994 zu ahn
denden Verwaltungsobertretungen begeht eine Verwaltungsobertretung, die mit einer Geldstrafe bis 
zu 1 00 000 5 zu ahnden ist, wer 

1. die Zahl der Fahrzeuge ohne Genehmigung gemäß § 4 Abs. 2 vermehrt; 
2. § 13 zuwiderhandelt; 
3. § 14 zuwiderhandelt; 
4. eine Beförderung gemäß § 17 ohne die erforderliche Bewilligung durchfUhrt, ge
gen sonstige Vorschriften dieses Bundesgesetzes Uber den Internationalen Verkehr 
verstößt oder Ge- und Verbote von Internationalen Vorschriften (§ 2 Abs. 1 Z 7) ver
letzt; 
5. die gemäß § 1 6  festgelegten Tarife nicht einhält; 
6. andere als die in Z 1 bis 5 genannten Gebote oder Verbote dieses Bundesgesetzes oder 
der auf Grund dieses Bundesgesetzes erlassenen Verordnungen nicht einhalt. 

(2) Bei VerwaltungsObertretungen gemäß Abs. 1 Z 1 ,  2 und 5, bei VerwaltungsObertretul'l
gen gemäß Abs. 1 Z 3, wenn es sich um Zuwiderhandlungen gegen § 14 Abs. 2 handelt, und bei 
VerwaltungsObertretungen gemäß § 366 Abs. 1 Z 1 GewO 1 994 hat die Geldstrafe mindestens 1 0  
000 5, bei VerwaltungsObertretungen gemäß Z 4 mindestens 30 000 5 zu betragen. 

(3) Bei VerwaltungsObertretungen gemäß Abs. 1 Z 5 Ist das gewährte unzulässige Entgelt 
tor verfallen zu erklären. 

{Vgl. Abs. 2 neu1 

Vorläufige Sicherheit 
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Geltender Text 

Behörden 

§ 16. ( 1 )  Konzessionen fOr den Betrieb des Ausflugswagen-(Stadtrundfahrten-)Gewerbes (§ 
3 Abs. 1 Z 1 )  und des Mietwagen-Gewerbes (§ 3 Abs. 1 Z 2) erteilt der Landeshauptmann. 

(2) Konzessionen fOr den Betrieb des Mietwagen-Gewerbes (§ 3 Abs. 1 Z 2), sofern die 
GewerbeausObung auf den Betrieb mit Personenkraftwagen eingeschränkt wird, fOr das 
Platzfuhrwerks-Gewerbe (§ 3 Abs. 1 Z 3) und das Gästewagen-Gewerbe (§ 3 Abs. 1 Z 4) sowie 
Bewilligungen zur vorabergehenden AusObung des Mietwagen-Gewerbes (§ 7) erteilt die Bezirksver
waltungsbehörde. 

[ Abs. 5: "Den BundespolizeibehOrden kommt in ihrem ortlichen Zustandigkeitsbereich die 
Handhabung der zur gewerbepolizeilichen Regelung auf Grund des § 13 Abs. 1 bis 4 dieses Bundes
gesetzes erlassenen Vorschriften fOr die diesem Bundesgesetz unterliegenden Gewerbe und die 
.Bestrafung der Oberlretungen dieser Vorschriften zu. 7 

Entwurf 

§ 21. Beim Verdacht der Obertretung von Vorschriften dieses Bundesgesetzes Uber 
den Internationalen Verkehr (§ 17) und von Internationalen Vorschriften (§ 2 Abs. 1 Z 7) kann Im 
Sinne des § 37 a VStG 1950 als vorläufige Sicherheit ein Betrag bis zu 20 000 S festgesetzt 
werden. 

Behörden 

§ 22. ( 1 )  Der Landeshauptmann Ist zuständig 
1. fUr die Ertellung von Konzessionen fOr den Betrieb des Ausflugswagen
(Stadtrundfahrten-)Gewerbes und des Mletwagen-Gewerbes sowie 
2. soweit er eine Konzession nach Z 1 erteilt hat, fOr die Ausstellung und Entziehung 
der Gemelnschaftsllzenz gemäß Art. 3a der Verordnung (EWG) Nr. 684/92 zur EinfUhrung 
gemeinsamer Regeln fUr den grenzOberschreitenden Personenverkehr mit Kraftomnibussen, 
ABI. Nr. L 74 vom 20. 3. 1992 S. 1,  In der Fassung der Verordnung (EWG) Nr. 1 1/98, AB I. Nr. L 
4 vom 8. 1. 1998 S. 1. 

1. 

2. 
3. 

4 .  

(2) Die Bezirksverwaltungsbehörde Ist zuständig 
fUr die Ertellung von Konzessionen fOr den Betrieb des Mietwagen-Gewerbes, so
fern die GewerbeausObung auf den Betrieb mit Personenkraftwagen eingeschränkt 
wird, fUr das Taxl-Gewerbe und das Gästewagen-Gewerbe sowie Bewiliigungen zur 
vorObergehenden AusUbung des Mletwagen-Gewerbes (§ 13); 
die Ausstellung des Gewerbescheins (§ 11) ; 
die Handhabung der zur gewerbepolIzeIlIchen Regelung auf Grund des § 15 Abs. 1 
bis 4 dieses Bundesgesetzes erlassenen Vorschriften fUr die diesem Bundesgesetz 
unterliegenden Gewerbe und die Bestrafung der Obertretungen dieser Vorschriften, 
sofern nicht der örtliche Zuständigkeits bereich einer BundespolIzeibehörde gege
ben Ist; 
Untersagung der Weiterfahrt gemäß § 19 Abs. 3. 

(3) Die jeweils konzessionserteIlende Behörde Ist auch zuständig fUr Verfahren, die 
mit der Konzesslonsertellung In wesentlichem Zusammenhang stehen; das sind Insbesondere 
das Konzessionsentziehungsverfahren sowie Genehmigung und Widerruf 
1. der Bestellung eines GeschäftsfOhrers, 
2. der Obertragung der AusObung eines Gewerbes an einen Pächter und 
3. der Bestellung eines FillalgeschäftsfOhrers fOr die AusObung des Gewerbes In einer 

weiteren Betriebsstätte. 

(4) Die BundespolIzeibehörde Ist In Ihrem örtlichen Wirkungsbereich zuständig fUr 
die Handhabung der zur gewerbepolizeIlIchen Regelung auf Grund des § 1 5  Abs. 1 bis 4 erlas
senen Vorschriften und die Bestrafung der Obertretungen dieser Vorschriften. 

(5) Der Bundesminister fOr Wissenschaft und Verkehr ist zuständig fOr 
1. die Ertellung und Entziehung einer Bewilligung gemäß § 17 Abs. 1 ;  
2. den Abschluß von zwischenstaatlichen Vereinbarungen gemäß § 18; 
3. die Vergabe und Entziehung einer Kontingentkarte gemäß § 18 Abs. 2; 
3. die Untersagung der Einreise gemäß § 19 Abs. 6; 
4 .  die Erteilung und Entziehung einer Genehmigung gemäß Art. 5 Abs. 4 der Verord

nung (EWG) Nr. 684/92 In der Fassung der Verordnung (EWG) Nr. 11/98; 
5. die Ausgabe der Fahrtenblätter gemäß Art. 11 Abs. 5 und Bescheinigungen fUr den 

Werkverkehr gemäß Art. 13  Abs. 3 der in Z 4 genannten Verordnung sowie 
6. die Ausgabe der Fahrtenblätter gemäß Art. 6 Abs. 2 der Verordnung (EWG) Nr. 12/98 
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Geltender Text 

{Abs 7: ' Zustandige Behörde nach § 17 /stjene Behörde, die das zugrundeliegende Ver
fahren in erster Instanz gefOhrt hat.1 

dung. 
(3) § 335a GeV:-O 1994 findet in Verfahren auf Grund dieses Bundesgesetzes keine Anwen-

(Abs. 6: • In den Fallen, In denen gegen den Bescheid des Landeshauptmannes eine 
Berufung zulasslg Ist, entscheiden aber die Berufungen in Angelegenheiten dieses Bundesgesetzes 
die unabMngigen Verwaltungssenate in den Landem.'] 

(4) Auf Grund des Bescheides, mit dem eine Konzession erteilt wurde, hat die Bezirksver
waltungsbehörde einen Gewerbeschein auszufertigen, aus dem der Inhaber der Konzession, die 
genaue Bezeichnung des Gewerbes und des Standortes der GewerbeausObung,  gegebenenfalls eine 
Beschränkung auf Grund einer etwa erteilten Nachsicht vom Befäh igungsnachweis oder andere Be
dingungen, Beschränkungen oder Auflagen, und das Oatum des Bescheides ersichtlich sind. 

(5) Den Bundespolizeibehörden kommt In Ihrem örtlichen Zuständigkeitsbereich die Hand
habung der zur gewerbepolizeIlichen Regelung auf Grund des § 13 Abs. 1 bis 4 dieses Bundesge
setzes erlassenen Vorschriften fOr die diesem Bundesgesetz unterliegenden Gewerbe und die Be
strafung der Übertretungen dieser Vorschriften zu. 

(6) In den Fällen, In denen gegen den Bescheid des Landeshauptmannes eine Berufung 
zulässig ist, entscheiden Ober die Berufungen in Angelegenheiten dieses Bundesgesetzes die un
abhängigen Verwaltungssenate in den Ländern. 

(7) Zuständige Behörde nach § 1 7  ist jene Behörde, die das zugrundeliegende Verfahren in 
erster Instanz gefOhrt hat. 

AmtShilfe 

§ 17. (1) Die Behörde hat schwerwiegende Verstöße oder wiederholt geringfOgige Verstöße 
von Unternehmern, die Ihren Wohnsitz oder von Unternehmen, die ihren Sitz in einem anderen Staat 
haben, der zuständigen Behörde des Staates, in dem der Unternehmer seinen Wohnsitz oder das 
Unternehmen seinen Sitz hat, mitzuteilen, wenn die Verstöße einen Entziehungstatbestand bilden. 
Diese Benachrichtigung hat auch die von der Behörde getrOffenen Maßnahmen zu enthalten. 

• (2) Die Behörde hat jede Entziehung einer Gewerbeberechtigung von Unternehmern, die 

Entwurf 

Ober die Bedingungen fOr die Zulassung von Verkehrsunternehmern zum Personen
kraftverkehr innerhalb eines Mitgliedstaates, In dem sie nicht ansässig sind, ABI. Nr. 
L 4 vom 8. 1 .  1 998 S. 10. 

(5) Zuständige Behörde nach § 25 ist jene Behörde, die das zugrundeliegende Verfahren in 
erster Instanz geführt hat. 

. 

(6) § 335a GewO 1994 findet in Verfahren auf Grund dieses Bundesgesetzes keine Anwen-
dung. 

(7) In den Fällen, in denen gegen den Bescheid des Landeshauptmannes eine Berufung 
zulässig ist, entscheiden über die Berufungen in Angelegenheiten dieses Bundesgesetzes die un
abhängigen Verwaltungssenate in den Ländern. 

[Vg/. § 11 neu] 

[Vgl. Abs. 4 neu] 

[Vgl. Abs. 7 neu] 

[Vgl. Abs. 5 neu] 

Mitwirkung 

§ 23. An der Vollziehung d ieses Bundesgesetzes, darauf beruhender DurchfUhrungs
verordnungen sowie von Internationalen Vorschriften (§ 2 Abs. 1 Z 7) haben die Aufsichts
organe (§ 2 Abs. 1 Z 6) mitzuwirken. Sie unterstehen dabei In fachlicher Hinsicht der jeweils 
zuständigen Behörde. 

Amtsbeschwerden 

§ 24 . Der Bundesminister fUr Wissenschaft und Verkehr kann gegen Bescheide der 
unabhängigen Verwaltungssenate Beschwerde wegen Rechtswidrigkelt an den Verwaltungs
gerichtshof erheben. 

Amtshilfe 

§ 25. ( 1 )  Die Behörde hat schwerwiegende Verstöße oder wiederholt geringfügige Verstöße 
von Unternehmern, die ihren Hauptwohnsitz oder von Unternehmen, die ihren Sitz in einem anderen 
Staat haben, der zuständigen Behörde des Staates, in dem der Unternehmer seinen Hauptwohnsitz 
oder das Unternehmen seinen Sitz hat, mitzuteilen, wenn die Verstöße einen Entziehungstatbestand 
bilden. Diese Benachrichtigung hat auch die von der Behörde getrOffenen Maßnahmen zu enthalten . 

(2) Die Behörde hat jede Entziehung einer Gewerbeberechtigung von Unternehmern, die 
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• 
Geltender Text 

ihren Wohnsitz oder Unternehmen, die ihren Sitz in Österreich haben, der zuständigen Behörde des 
'Europäischen Wirtschaftsraumes mitzuteilen. 

(3) Weitergehende gegenseitige Amts- und Rechtshilfeabkommen werden dadurch nicht 
berührt. 

Verweisungen 

§ 18. Soweit in diesem Bundesgesetz auf Bestimmungen anderer Bundesgesetze verwie
sen wird, sind diese, sofern nichts anderes ausdrücklich angeordnet ist, in ihrer jeweils geltenden 
Fassung anzuwenden. 

ABSCHNln lV 
Übergangsbestimmungen 
Bestehende Berechtigungen 

§ 19. (1 ) Berechtigungen zur gewerbsmäßigen Beförderung von Personen im Umfang des 
§ 1 Abs. 1 dieses Bundesgesetzes, in der Fassung BGBI. Nr. 129/1993, die auf Grund der bisher in 
Geltung gestandenen Vorschriften erlangt oder aufrechterhalten worden sind, gelten nach Maßgabe 
ihres sachlichen Inhaltes und der folgenden Bestimmungen als entsprechende Berechtigungen im 
Sinne dieses Bundesgesetzes, In der Fassung BGBI. Nr. 129/1993, und der Gewerbeordnung 1 994. 

(2) Bestehende sachlich eingeschränkte Mietwagengewerbeberechtigungen far Omnibusse 
gelten, mit Ausnahme der Anzahl der Kraftfahrzeuge, als uneingeschränkte Berechtigungen weiter. 

Anhängige Verfahren 

§ 20. (1 ) Dieses Bundesgesetz ist auch auf strafbare Handtungen anzuwenden, die vor 
seinem Wirksamkeitsbeginn begangen worden sind, sofern diese dadurch nicht einer strengeren 
Behandlung unterliegen als nach den bisher In Geltung gestandenen Vorschriften ;  im übrigen sind 
noch nicht abgeschlossene \l.erfahren nach den VorsChriften dieses Bundesgesetzes und nach den 
gemäß diesem Bundesgesetz anzuwendenden Rechtsvorschriften zu beurteilen. 

(2) Am Tag des Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes, in der Fassung BGBI. Nr. 129/1993, 
anhangige Verfahren sind nach der bis zum Inkrafttreten des Bundesgesetzes BGBI. Nr. 129/1993 
geltenden Rechtslage zu Ende zu fahren. 

Wirksamkeitsbeginn und Vollziehung 

§ 21. ( 1 )  Mit der Vollziehung, ausgenommen § 1 Abs. 3, ist der Bundesminister far öffentli
che Wirtschaft und Verkehr betraut. 

(2) (Verfas5ungsbestlmmung) Mit der Vollziehung des § 1 Abs. 3 ist die Bundesregierung 
betraut. 

Entwurf 

ihren Hauptwohnsitz oder Unternehmen, die ihren Sitz in Österreich haben, der zuständigen Behörde 
des Europäischen Wirtschaftsraumes mitzuteilen. 

(3) Weitergehende gegenseitige Amts- und Rechtshilfeabkommen werden dadurch nicht 
berührt. 

Verweisungen 

§ 26 . . . .  

Bestehende Berechtigungen 

§ 27 . . . .  

Anhängige Verfahren 

§ 28 . . . .  

I n  krafttreten 

§ 29. Dieses Bundesgesetz, BGBI Nr. xxxxxxxx tritt mit i n  Kraft. 

VolIziehung 

§ 30. ' "  
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Geltender Text 

§ 8  
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• 

Entwurf 

Artikel I I  

Das Bundesgesetz vom 1 .  Oktober 1987 zur DurchfOhrung des Übereinkommens Ober die Personen
beförderung im grenzüberschreitenden Gelegenheitsverkehr mit Kraftomnisbussen, BGBI. Nr. 
17/1 987 (ASOR-DurchfOhrungsgesetz), BGBI. Nr. 521/1987, wird wie folgt geandert: 
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Vorblatt 

Problem: 

Auf Grund der EU-Mitgliedschaft müssen einige Bestimmungen über den Gelegen
heitsverkehr angepaßt werden. Die Kontrollmöglichkeiten für den internationalen 
Verkehr sind zu verbessern. 

Ziel :  

Anpassung an EU-Bestimmungen ( Verordnung Nr. 684/92 in der Fassung der Ver
ordnung Nr. 1 1 /98 und Verordnung 1 2/98); Verbesserung der Möglichkeiten zur Ver
folgung von Übertretungen, Beseitigung überholter Vorschriften und größere Über
sichtlichkeit. 

Inhalt: 

Anpassung der Strafbestimmungen an die EU-Regelungen; 
KlarsteIlung von Zuständigkeiten; 
Klarere Regelungen hinsichtlich der Aufsichtsorgane; 
Möglichkeit der Amtsbeschwerde des Bundesministers gegen Entscheidungen 
der Unabhängigen Verwaltungssenate; 
Aufhebung von Bestimmungen, die durch die Judikatur des VfGH obsolet wur
den bzw. sich durch Bestimmungen der Gewerbeordnung erübrigen; 
Neugliederung. 

Alternative: 

Keine. 

Kosten: 

geringfügige Kostensenkungen sind zu erwarten durch: 

o den Wegfall einer Voraussetzung der Konzessionserteilung im Hinblick auf die 
Herkunft; 

o die Aufhebung besonderer Bestimmungen über 
+ die Übertragung einer Konzession an einen Geschäftsführer (Pächter) 

bzw. über 
+ die Zurücklegung der Taxikonzession; 
+ Verständigung der Behörde vor Einstellung oder Ruhen der Konzes

sion; 
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o die Liberalisierung im Bereich des Gelegenheitsverkehrs durch die EU-Ver
ordnung Nr. 1 1 /98. 

Mögliche Kostensteigerungen ergeben sich aus der AusteIlung der EU-Gemein
schafts lizenz (für den Bereich des Gelegenheitsverkehrs durch die Landeshauptmän
ner) : Es handelt sich hiebei jedoch um eine Verpflichtung, die sich auf Grund einer 
EU-Verordnung ergibt, so daß die Vereinbarung zwischen den Gebietskörperschaf
ten über einen Konsultationsmechanismus auch in weiterer Folge nicht anzuwenden 
ist. 

Kostenneutral ist die Ausstellung der Kontrolldokumente (Fahrtenblätter), da es sich 
h iebei um eine Anpassung an eine bestehende Verwaltungspraxis handelt. 

EU-Konformität: 

Gegeben, da im wesentlichen ohnehin eine Anpassung an Gemeinschaftsrecht vor
genommen wird. 

Die Zuständigkeit des Bundes zur Erlassung dieses Bundesgesetzes gründet sich 
auf Art. 1 0  Abs. 1 Z 8 B-VG. 
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Erläuterungen 

Zu Artikel I: 

Allgemeiner Teil 

Das Gelegenheitsverkehrs-Gesetz soll übersichtlicher gestaltet werden. 

Einige Bestimmungen des Gelegenheitsverkehrs-Gesetzes sind in der Praxis nicht 
mehr relevant. 

Auf Grund der Erleichterung von Kabotagebeförderungen im EU-Recht soll diesbe
züglich eine KlarsteIlung erfolgen. 

Die Kontrollmöglichkeiten für die Einhaltung der Bestimmungen über den nichtlinien
mäßigen Personenverkehr sollen in mehreren Punkten verbessert werden. 

Besonderer Teil 

Zu Z 1 , 1 2, 1 3, 1 5, 1 6, 1 7, 21  und 27: 

Die Einfügung eines Inhaltsverzeichnisses, die durchgehende Versehung mit Über
schriften und die geänderte Gliederung dienen der Übersichtlichkeit und leichteren 
Lesbarkeit des Gesetzes. 

Zu Z 2 (§ 2): 

Aus Gründen der Einfachheit und Exaktheit, ist es sinnvoll , bestimmte Einrichtungen 
vorab einheitlich zu definieren und in einer eigenen Bestimmung zusammenzufassen. 
Die Definitionen der Gewerbearten werden - zum Teil etwas einfacher gefaßt - in 
diese Bestimmung übernommen. 

Zum Begriff der "Aufsichtsorgane" im Sinne des Gelegenheitsverkehrs-Gesetzes (Z 
6) ist insbesondere auszuführen, daß die Straßenaufsichtsorgane in Vollziehung der 
StVO, des KFG, des GütbefG sowie insbesondere auch schon im Gelegenheitsver
kehrsbereich durch § 9 ASOR-Durchführungsgesetz, BGBI. Nr. 52111 987, ohnedies 
zur Überprüfung der sich im Straßenverkehr befindlichen Fahrzeuge angehalten sind. 
Insoferne erscheint es naheliegend, diese Organe nunmehr ausdrücklich in die Kon
trolle im Rahmen des Gelegenheitsverkehrs-Gesetzes einzubeziehen. (Das ASOR ist 
das Übereinkommen über die Personen beförderung im grenzüberschreitenden Ge
legenheitsverkehr mit Kraftomnibussen, dem neben den EU/EWR-Staaten nur die 
Schweiz und die Türkei angehören; vgl. BGBI.Nr. 1 7/1 987) 
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Zu Z 3 (§ 3): 

Es handelt sich um eine Neugl iederung bestehender Bestimmungen, wobei der bis
herige § 3 Abs 4 auf Grund der Neufassung des Gästewagen-Gewerbes obsolet 
wurde. 

Zu Z 4 (§ 4 Abs. 1 ) : 

Es soll verhindert werden, daß Konzessionsvoraussetzungen wie etwa d ie finanzielle 
Leistungsfähigkeit, die unter anderem nach der Fahrzeuganzahl bemessen wird, 
oder die erforderliche Anzahl von Abstellplätzen umgangen werden könnten. Die . 
Anzahl der Fahrzeuge soll im übrigen in Hinkunft auch in den Gewerbeschein ein
zutragen sein (vg\. § 1 1  neu). 

Zu Z 5: 

Es handelt sich um Anpassungen auf Grund der Novelle zum Bundesministerienge
setz, BGB\. Nr. 201 /1 996. 

Zu Z 6, 7, 8 und 9: 

Der bisherige, sehr umfangreiche § 5 wird in mehrere Paragrafen aufgeteilt. Im neu
en § 5 werden neben den bisher angeführten Voraussetzungen nunmehr auch die 
Herkunft genannt. 

Zu Z 1 0  (§ 9): 

Angelehnt an § 1 4  Abs. 1 GewO 1 994 soll unter bestimmten Voraussetzungen die 
Möglichkeit bestehen, in Staatsverträgen entsprechende Niederlassungsregeln auch 
mit Nicht-EWR-Staaten vorzusehen. 

Die bisherigen Bestimmungen des vorletzten Halbsatzes und des letzten Satzes von 
Abs. 1 Z 3 ,  die eine Schutzklausel gegen ausländische Einbrüche in den österreichi
schen Markt waren, haben sich in der Praxis als nicht nötig erwiesen und sollen da
her entfallen. 

Abs. 2 definiert Kriterien für Ausnahmen von den in Abs. 1 Z 2 und 3 normierten 
Herkunftsvoraussetzungen. Im Hinbl ick auf die ohnedies bestehenden Erfordernisse 
der Gleichwertigkeit der Gewerbeausübungsvoraussetzungen und die gleichfalls 
geringe praktische Relevanz scheint auch die Prüfung der Gleichwertigkeit der jewei
ligen Wirtschaftsordnung entbehrlich zu sein. 

Abs. 3 erübrigt sich auf Grund der zusammenfassenden Bestimmung über die Dauer 
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der Konzessionsvoraussetzungen im neuen § 1 2. 

Die Absätze 4 und 5 sind obsolet, da in § 1 1  Abs. 4 bis 6 GewO 1 994 analoge Rege
lungen getroffen werden. Im Falle eines bewilligungspflichtigen Gewerbes hat die 
Behörde jedenfalls zu prüfen, ob die Ausübungsvoraussetzungen vorliegen. Die 
Anzeige der Umgründung ist daher wie ein Konzessionsansuchen zu behandeln und 
entweder mit Bescheid zur Kenntnis zu nehmen oder die weitere Gewerbeausübung 
zu untersagen. 

Zu Z 1 1  (§§ 1 0, 1 1  und 1 2): 

§ 1 0  entspricht dem bisherigen § 5 Abs. 1 letzter Satz. 

§ 1 1  ist übersichtlicher gefaßt als der bisherige § 1 6  Abs. 4 und erscheint von der 
Systematik her an dieser Stelle günstiger plaziert. 

In § 1 2  werden die beiden gleichlautenden Bestimmungen des § 5 Abs. 1 dritter Satz 
sowie § 6 Abs. 3 in einer Norm zusammengefaßt. 

Zu Z 1 3: 

Durch den neuen Abschnitt wird klarer zwischen Konzessions- und Ausübungvor
schriften unterschieden. 

Zu Z 1 4  (Aufhebung der §§ 8 und 9): 

Die Aufhebung der §§ 8 und 9 ergibt sich aus dem Wegfall der Bedarfsprüfung (vgl .  
VfGH 23.· 6. 1 986, ZVR 1 986/144). 

In seinem Erkenntnis vom 1 6. 3. 1 994 (G 1 29/92-1 0) stellt der Verfassungsgerichts
hof fest, daß es nunmehr keine sachliche Begründung mehr dafür gäbe, daß die 
Verpachtung (oder Übertragung an einen Geschäftsführer) im Rahmen der Aus
übung des Taxi-Gewerbes anders behandelt werde, als jene im Rahmen der Aus
übung irgendwelcher anderer Gewerbe. Das gilt demgemäß natürlich auch für das 
Mietwagen-Gewerbe. 

Vor dem Hintergrund der Bedarfsprüfung sollte die bedingte Zurücklegung von Taxi
konzessionen zugunsten Dritter nach den Erläuternden Bemerkungen zur Regie
rungsvorlage der Gelegenheitsverkehrs-Gesetz-Novelle 1 98 1  nur mehr in bestimm
ten Fällen bzw. unter bestimmten Voraussetzungen möglich sein, um den 'spekulati
ven' Erwerb von Taxikonzessionen (Konzessionserwerb in der Absicht eines späte
ren 'Verkaufes') weitgehend zu unterbinden. Die diesbezüglich gegenüber der GewO 
strengeren Bestimmungen entbehren seit dem Wegfall der Bedarfsprüfung deshalb 
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ebenfalls einer sachlichen Begründung und sind aufzuheben. 

Zu Z 1 5  (§ 1 4) :  

Der bisherige § 10 Abs. 6 normierte eine Verständigungspflicht vor beabsichtigter 
Einstellung oder Ruhen einer Konzession. Entsprechende Informationen für die Be
hörde scheinen nach dem Entfall der Bedarfsprüfung gleichfalls entbehrlich zu sein. 

Zu Z 16 und 17 (§§ 1 5  und 1 6) :  

Die Vorverlegung dient lediglich der Zusammenziehung der allgemeinen Bestimmun
gen über die Gewerbeausübung. 

Zu Z 1 8  (§ 1 7) :  

Der grenzüberschreitende Verkehr sowie der Kabatogeverkehr sollen in einem neu
gefaßten § 1 7  (" Internationaler Verkehr") geregelt werden. 

Abs. 1 wird einfacher gefaßt. 

Bei die Erteilung der Bewilligung sollen analog zur Rechtslage im Güterbeförderungs
gesetz in Hinkunft auch der Schutz der Bevölkerung und der Umwelt zu berücksichti
gen sein. Dies wird auch dadurch unterstrichen, daß im Rahmen des bilateralen Ver
kehrs bei Erfüllung entsprechender Sicherheits- und Umweltstandards ein techni
scher Fahrzeugbericht eine eigene Bewill igung bzw. Kontingentkarte ersetzt (Abs. 2). 

Der geltende Abs. 3 wird in neu gefaßt in die Kontrollbestimmungen (§ 1 9) übernom
men. 

In Abs. 4 wird klargestellt, daß Kabotagebeförderungen grundsätzlich verboten sind. 

Die erweiterten Möglichkeiten im Rahmen des Abs. 5 dienen einer flexibleren Ad
ministration. 

Zu Z 1 9  (§ 1 8) :  

§ 18 wird neu gefaßt. 

Auch beim Abschluß zwischenstaatlicher Kontingentvereinbarungen sollen in Hin
kunft der Schutz der Bevölkerung und der Umwelt ausdrücklich zu berücksichtigen 
sein. 

In Abs. 4 soll die Möglichkeit geschaffen werden, das Verfahren der Kontingentkar-
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tenvergabe näher zu regeln und diese ganz oder teilweise dem Landeshauptmann zu 
übertragen. 

Zwischenstaatliche Vereinbarungen sollen grundsätzlich auch über die Kabotage 
abgeschlossen werden können. 

Zu Z 20 (§ 1 9):  

Die Kontrollregelungen über den internationalen Verkehr sollen in einer Bestimmung 
zusammengefaßt werden. 

Abs. 1 regelt unter anderem nähere Anforderungen an die Kontrollnachweise. (Auch 
. Nachweise, die eine Befreiung vom Erfordernis einer Bewilligung bescheinigen, 
fallen unter den Begriff der Kontrollnachweise.) 

Um die Kontrolleffektivität und Präventivwirkung zu erhöhen, soll auch die Möglich
keit geschaffen werden, gegebenenfalls die Unterbrechung der Fahrt anzuordnen. Im 
Unterschied zum Güterbeförderungsbereich soll d ie Unterbrechung allerdings nicht 
verpflichtend vorgeschrieben sein (Abs. 2 und 3). 

Da es in der Praxis mitunter zur mißbräuchlichen Verwendung von Originalurkunden 
kommt, soll die Möglichkeit bestehen, solche an Ort und Stelle abzunehmen (Abs. 4). 

Angelehnt an die Möglichkeit des Widerrufs einer EU-Genehmigung soll d ie Möglich
keit bestehen, unter bestimmten Voraussetzungen auch Bewilligungen nach § 1 7  
Abs. 1 oder Kontingentkarten nach § 1 8  Abs. 2 zu entziehen (Abs. 5). Unter er
schwerenden Umständen soll des weiteren ermöglicht werden, einem Unternehmer 
die Einfahrt in Österreich generell zu untersagen (Abs. 6; vgl. dazu auch Art 1 6  Abs. 
4 der VO (EWG) Nr. 684/92 in der Fassung der Verordnung (EWG) Nr. 1 1 /98). 

Zu Z 22 (§ 20): 

Durch die neugefaßte Z 4 in Abs. 1 soll verdeutlicht werden, daß auch sämtliche 
Verstöße gegen internationale Normen über den Gelegenheitsverkehr als Verwal
tungsübertretungen zu ahnden sind. 

Die Erhöhung der Mindeststrafdrohungen begründet sich mit der besonderen Verant
wortung für die im Rahmen der Gewerbeausübung beförderten Personen. 

Die übrigen Veränderungen betreffen redaktionelle Vereinfachungen. 

Zu Z 23 (§ 21) :  . 
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Da die Verfolgung und Hintanhaltung von Übertretungen im Rahmen des interna
tionalen Verkehrs besondere Schwierigkeiten bereitet, soll diese - angelehnt an die 
Bestimmung des § 24 GütbefG 1 995 - durch die Möglichkeit der Einhebung einer 
vorläufigen Sicherheit in einer angemessenen Höhe effektiver werden. 

Zu Z 24 (§ 22): 

Die Zuständigkeitsregeln sollen übersichtlicher gestaltet werden. 

Die Zuständigkeit des Landeshauptmannes zur Ausstellung der Gemeinschaftlizenz 
knüpft an an dessen Zuständigkeit für die Konzessionserteilung im Rahmen der Om
nibusgewerbe (Abs. 1 ). 

In Abs. 3 erfolgt eine KlarsteIlung der Zuständigkeit bezüglich einiger besonderer 
Verfahren mit dem Zweck, daß in engem Konnex zueinander stehende Verfahren 
von derselben Behörde durchgeführt werden. 

Die Regelung der Zuständigkeiten in Abs. 5 begründet sich zum Teil mit den neuen 
Möglichkeiten zur Sanktionierung von Verstößen im Rahmen des internationalen 
Verkehrs. Für die Erteilung der Genehmigung gemäß Art. 5 Abs. 4 der Verordnung 
(EWG) Nr. 684/92 des Rates in der Fassung der Verordnung (EWG) Nr. 1 1 /98 des 
Rates soll auf Grund der schon bestehenden Zuständigkeit zur Erteilung der Bewil
ligung nach Abs. 1 der Bundesminister für Wissenschaft und Verkehr zuständig sein .  
Entsprechendes gilt für die Ausgabe der Kontrollpapiere (Fahrtenblätter) im grenz
überschreitenden Verkehr, der Werkverkehrsbescheinigung sowie der Kontrollpapie
re im Kabotageverkehr. Die Kabotagebescheinigung gemäß Anhang I der Verord
nung (EWG) Nr. 2454/92 des Rates wird auf Grund von Art. 5 der Verordnung 
(EWG) 1 2/98 des Rates ab 1 1 .  6. 1 999 durch die Gemeinschaftslizenz (bzw. einer 
beglaubigten Abschrift davon) ersetzt werden. 

Zu Z 25 (§ 23): 

Es handelt sich um eine KlarsteIlung h insichtlich der Mitwirkung der Aufsichtsorgane 
an der Vollziehung dieses Bundesgesetzes. 

Zu Z 26 (§ 24): 

Mit dieser Regelung, die sich im Bereich der StVO bereits bewährt hat, soll eine bun
deseinheitliche Rechtsprechung sichergestellt werden. 

Zu Z 28 (§ 25): 
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Es handelt sich um eine Anpassung auf Grund des Hauptwohnsitzgesetzes, BGBI. 
Nr. 505/1 994. 

Zu Artikel 1 1 :  

Angesichts des unverhältnismäßigen Aufwandes im Vergleich zur geringen prakti
schen Bedeutung erscheint diese Regelung entbehrlich. 
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Entwurf 

Bundesgesetz, mit dem das Gelegenheitsverkehrs-Gesetz 1 996 und das ASOR
Durchführungsgesetz geändert werden: 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Bundesgesetz über die nichtlinienmäßige gewerbsmäßige Beförderung von 
Personen mit Kraftfahrzeugen (Gelegenheitsverkehrs-Gesetz 1 996 - GelverkG) ,  
BGB\. Nr. 1 1 2/1 995, zuletzt geändert durch BGB\. I Nr. 1 1 6/1 998, wird wie folgt geän-
dert: 

1 .  Dem Gesetzestext wird folgendes Inhaltsverzeichnis vorangestellt: 

" Inhalt 

Abschnitt I 
Allgemeine Bestimmungen 

§ 1 Geltungsbereich 
§ 2 Begriffsbestimmungen 

Abschnitt 1 1  

Bestimmungen über die Konzession 

§ 3 Konzessionspflicht 
§ 4 Umfang der Konzession 
§ 5 Konzessionsvoraussetzungen 
§ 6 Zuverlässigkeit 
§ 7 finanzielle Leistungsfähigkeit 
§ 8 fachliche Eignung 
§ 9 Herkunft 
§ 1 0  Gutachten 
§ 1 1  Gewerbeschein 
§ 1 2  Konzessionsentziehung 

Abschnitt 1 1 1  
Bestimmungen über d ie Gewerbeausübung 
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§ 1 3  Vorübergehende Ausübung des Mietwagen-Gewerbes 
§ 1 4  Sonstige Ausübungsvorschriften 
§ 1 5  Nähere Ausübungsvorschriften durch die Behörd(;! 
§ 1 6  Tarife 
§ 1 7  Internationaler Verkehr 
§ 1 8  Zwischenstaatliche Vereinbarungen 
§ 1 9  Kontrolle des Internationalen Verkehrs 

Abschnitt IV 
Übergangs- und Schlußbestimmungen 

§ 20 Strafbestimmungen 
§ 21 Vorläufige Sicherheit 
§ 22 Behörden 
§ 23 Mitwirkung 
§ 24 Amtsbeschwerden 
§ 25 Amtshilfe 
§ 26 Verweisungen 
§ 27 Bestehende Berechtigungen 
§ 28 Anhängige Verfahren 
§ 29 Inkrafttreten 
§ 30 Vollziehung" 

2. Nach § 1 wird folgender § 2 eingefügt: 

"Begriffsbestimmungen 

§ 2. ( 1 )  Im Sinne dieses Bundesgesetzes gilt als: 
1 .  A u s  f l u g s w a g e n  - G e w e  r b e : die Personenbeförderung mit Omni

bussen, die zu jedermanns Gebrauch unter Einzelvergebung der Sitzplätze an öffent
lichen Orten bereitgehalten oder angeboten werden; 

2. S t a d t r u n  d f a h r t e n - G e w e  r b e : ein auf das Gebiet einer Ge
meinde beschränktes Ausflugswagen-Gewerbe; 

3. M i e t w a g e n  - G e w e  r b e : die Beförderung eines geschlossenen 
Teilnehmerkreises mit Kraftfahrzeugen (Omnibussen oder Personenkraftwagen), 
unter Beistellung des Lenkers auf Grund besonderer Aufträge (Bestellungen); 

4.T a x i - G e w e  r b  e :  die Personenbeförderung mit Personenkraftwagen, 
die zu jedermanns Gebrauch an öffentlichen Orten bereitgehalten werden oder durch 
Zuhilfenahme von Fernmeldeeinrichtungen angefordert werden (dieses Gewerbe 
umfaßt auch die alleinige Beförderung von Sachen, die von einer Person ohne Zu
hilfenahme technischer Hilfsmittel getragen werden können); 
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5. G ä s t e w a g e n  - G e w e  r b e : die Beförderung 
a) der Wohngäste (Pfleglinge) und der Bediensteten von Gastgewerbebetrie

ben mit Beherbergung von Gästen, von Heilanstalten, von Erholungsheimen u .  dgl. 
durch Kraftfahrzeuge dieser Unternehmen vom eigenen Betrieb zu Aufnahmestellen 
des öffentlichen Verkehrs und umgekehrt, sowie 

b) d ie Beförderung der nicht in Beherbergung genommenen Gäste von Gast
gewerbebetrieben gemäß § 124 Z 8 GewO 1 994 durch Kraftfahrzeuge dieser Unter
nehmen vom eigenen Betrieb zu Aufnahmestellen des öffentlichen Verkehrs oder zu 
ihrer Unterkunft und umgekehrt; . 

6. A u f  s i c h t s 0 r g a n e : die Organe der Straßenaufsicht (§ 97 StVO 
1 960, BGBI. Nr. 1 59) und die Zollorgane (die Organe des öffentlichen Sicherheits
dienstes der Bundespolizeidirektionen und die Zollorgane jedoch nur in Wahrneh
mung der ihnen sonst obliegenden Aufgaben); 

7. i n  t e  r n  a t i o n  a l e  V o  r s c  h r i f t e  n :  die gewerbsmäßige Beför
derung von Personen mit Kraftfahrzeugen betreffende und für Österreich gültige 
Vorschriften im Rahmen von zwischenstaatlichen Vereinbarungen, von Abkommen 
mit Staatengemeinschaften, von unmittelbar anwendbaren Rechtsakten der Europäi
schen Union oder von vergleichbaren Rechtsakten von internationalem Status; 

8. K 0 n t r 0 I I n a c h  w e i s  e : Nachweise über die Erteilung einer Bewil
ligung gemäß § 1 7  Abs. 1 sowie die sonstigen nach den Vorschriften dieses Bundes
gesetzes oder nach internationalen Vorschriften erforderliche Dokumente; 

9. K a b o  t a g  e :  die gewerbsmäßige Beförderung von Personen mit 
Ausgangs- und Zielort innerhalb Österreichs mit Kraftfahrzeugen durch Personenbe
förderungsunternehmer mit Sitz im Ausland. 

(2) Kombinationskraftwagen (§ 2 Z 6 KFG 1 967, BGBI. Nr. 267) gelten als 
Personenkraftwagen im Sinne dieses Bundesgesetzes." .  

3. § 3 lautet: 

" Konzessionspflicht 

§ 3. (1 ) Die gewerbsmäßige Beförderung von Personen mit Kraftfahrzeugen 
im Umfang des § 1 Abs. 1 darf nur auf Grund einer Konzession ausgeübt werden. 

(2) Konzessionen dürfen nur für die in § 2 Abs. 1 Z 1 bis 5 genannten Gewer
be erteilt werden. 

(3) Eine Konzession für das mit Omnibussen ausgeübte Mietwagen-Gewerbe 
oder Ausflugswagen-Gewerbe berechtigt nach Maßgabe des Umfanges dieser Kon
zession auch zur Durchführung von Fahrten im Auftrag eines Unternehmers, der eine 
Kraftfahrlinie betreibt, im Rahmen der diesem Unternehmer erteilten Kraftfahrlinien
Konzession. 

(4) Eine Konzession auf Grund des Kraftfahrliniengesetzes gilt auch als Kon-
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zession für das Ausflugswagen- und Mietwagen-Gewerbe mit Omnibussen. Die An
zahl der für diese Gelegenheitsverkehrs-Gewerbe zulässigen Fahrzeuge richtet sich 
nach der im Kraftfahrlinienverkehr eingese�en Anzahl der Fahrzeuge." 

4. § 4 Abs. 1 lautet: 

"(1 ) Die Konzession ist für eine bestimmte Anzahl von Fahrzeugen zu erteilen. 
Fahrzeuge dürfen im Rahmen der gewerblichen Personen beförderung nur verwendet 
werden, soweit deren Nutzung innerhalb der vom Konzessionsumfang festgelegten 
Anzahl liegt." 

5. In den §§ 5 Abs. 4 und 8; 1 1  Abs. 1 , 4 und 5; 1 2  Abs. 2; 1 3  Abs. 1 und 2; 1 4  
Abs. 2 ,  3 ,  und 5 sowie 21 Abs. 1 wird der Ausdruck "Bundesminister für öf
fentliche Wirtschaft und Verkehr" ersetzt durch den Ausdruck "Bundesminister 
für Wissenschaft und Verkehr". 

6. § 5 lautet: . 

"Konzessionsvoraussetzungen 

§ 5. ( 1 )  Die Konzession darf nur erteilt werden, wenn neben.den allgemeinen 
Voraussetzungen für die Ausübung eines bewilligungspflichtigen gebundenen 
Gewerbes 
1 .  die Zuverlässigkeit, 
2. die finanzielle Leistungsfähigkeit, 
3. die fachliche Eignung und 
4. die Herkunft im Rahmen des § 9 
vorliegen. 

(2) Der Bewerber hat überdies entsprechend dem beabsichtigten Konzes
sionsumfang (§ 4) in der in Aussicht genommenen Standortgemeinde oder einer 
daran unmittelbar angrenzenden Gemeinde über die erforderlichen Abstellplätze 
außerhalb von Straßen mit öffentl ichem Verkehr zu verfügen. 

(3) Für das Gästewagen-Gewerbe mit Personenkraftwagen sind die finanzielle 
Leistungsfähigkeit und die fachliche Eignung (Befähigungsnachweis) nicht erforder
lich."  

7. Der geltende § 5 Abs. 3 erhält die Bezeichnung § 6 und die Überschrift "Zu
verlässigkeit" . 
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, 

8. Der geltende § 5 Abs. 4 erhält die Bezeichnung § 7 und die Überschrift "Fi
nanzielle Leistungsfähigkeit". 

9. Die geltenden § 5 Abs. 5 bis 8 erhalten die Bezeichnung § 8 Abs. 1 bis 4 und 
die Überschrift "Fachliche Eignung"; in § 8 Abs. 1 Z 2 wird der Ausdruck "Abs. 
8 Z 1 "  durch den Ausdruck " Abs. 4 Z 1 "  ersetzt; in § 8 Abs. 4 Z 5 wird der 
Ausdruck " Abs. 5" durch den Ausdruck " Abs. 1 "  ersetzt. 

1 0. § 6 erhält die Bezeichnung § 9, die Überschrift "Herkunft" und lautet: 

"§ 9. ( 1 )  Die Erteilung der Konzession erfordert 
1 .  bei einer natürlichen Person, daß sie Angehöriger einer Vertragspartei des 
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder eines Staates ist, 
bei dem neben dem Bestehen eines entsprechenden Staatsvertrages tatsäch
liche Gegenseitigkeit und entsprechende volkswirtschaftliche Interessen 
Österreichs vorliegen (Z 1 -Angehörige), und als Unternehmer einen Sitz oder 
eine nicht nur vorübergehende geschäftliche Niederlassung in Österreich hat; 
2. bei einer Personengesellschaft, daß sie ihren Sitz oder eine nicht nur vor
übergehende geschäftliche Niederlassung in Österreich hat und mehr als 75% 
ihrer persönlich haftenden Gesellschafter sowie alle zur Vertretung berechtig
ten Gesellschafter Angehörige von Staaten im Rahmen der Z 1 (Z 1 -Angehöri
ge) sind. Stehen einer Personengesellschaft oder einer juristischen Person 
Anteilsrechte an einer Personengesellschaft zu, so haben diese die ihrer 
Rechtsform entsprechenden Voraussetzungen gemäß der vorstehenden Re
gelung oder der Z 3 zu erfüllen; 
3. bei einer juristischen Person, daß sie ihren Sitz oder eine n icht nur vorüber
gehende geschäftliche Niederlassung in Österreich hat und die Mehrheit der 
Mitglieder jedes ihrer leitenden Organe (wie Geschäftsführer, Vorstand, Auf
sichtsrat) einschließlich des Vorsitzenden Z 1 -Angehörige sind und die Stimm
recht gewährenden Anteilsrechte zu mehr als 75% Z 1 -Angehörigen, dem 
Bund, einem Land oder einer Gemeinde zustehen. 

(2) Der Landeshauptmann kann von den in Abs. 1 Z 2 und 3 angeführten 
Voraussetzungen ganz oder teilweise befreien, wenn eine Personengesellschaft 
hinsichtlich ihrer Gesellschafter, die nicht Z 1 -Angehörige sind, oder eine juristische 
Person h insichtlich ihrer Organe, Gesellschafter oder Aktionäre, die n icht Z 1 -Ange
hörige sind (ihrer nicht Z 1 -angehörigen Eigentümer stimmrechtsgewährender An
teilsrechte), nachweist, daß in deren Heimatstaat oder in dem Staat, in dem eine der 
in Abs. 1 Z 2 und 3 genannten Gesellschaften mit Anteilsrechten ihre Hauptnieder
lassung oder ihren Sitz hat, 

1 .  keine oder höchstens die gleichen wie in Abs. 1 Z 2 und 3 festgelegten 
Beschränkungen gelten, 
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2. bei der Ausübung des gewerbsmäßigen Gelegenheitsverkehrs durch eine 
unter österreichischer Beteiligung nach den Rechtsvorschriften des betreffen
den Staates bestehende juristische Person oder Personengesellschaft keinen 
anderen wie immer gearteten Beschränkungen unterliegt, als eine ohne aus
ländische Beteiligung bestehende juristische Person oder Personengesell
schaft und 
3. wenn anzunehmen ist, daß die Ausübung des Gewerbes durch die betref
fende juristische Person oder Personengesellschaft den öffentlichen Interes
sen, insbesondere den Interessen der österreich ischen Wirtschaft, nicht zu
widerläuft. " 

1 1 .  Nach dem neuen § 9 werden folgende §§ 1 0, 1 1  und 1 2  eingefügt: 

"Gutachten 

§ 10. Die zuständige Gliederung der Landeskammer der gewerblichen Wirt
schaft ist vor der Erteilung der Konzession oder der Genehmigung der Übertragung 
der Ausübung des Gewerbes an einen Pächter aufzufordern, zur Frage der Lei
stungsfähigkeit des Betriebes ein Gutachten abzugeben. § 340 Abs. 2 GewO 1 994 
gilt sinngemäß; dies gilt nicht für das Gästewagen-Gewerbe mit Personenkraftwa
gen. 

Gewerbeschein 

§ 1 1 .  Auf Grund des Bescheides, mit dem eine Konzession erteilt wurde, hat 
die Behörde einen Gewerbeschein auszufertigen, aus dem hervorgehen: 

1 .  der Inhaber der Konzession, 
2. die genaue Bezeichnung des Gewerbes, 
3. der Standort der Gewerbeausübung, 
4. Anzahl der vom Konzessionsumfang erfaßten Fahrzeuge, 
5. das Datum des Bescheides und gegebenfalls 
6. eine Beschränkung auf Grund einer etwa erteilten Nachsicht vom Befähi
gungsnachweis oder andere Bedingungen, Beschränkungen oder Auflagen. 

Konzessionsentziehung 

§ 12. Sämtliche Konzessionsvoraussetzungen (§ 5) müssen während der 
gesamten Dauer der Gewerbeausübung vorliegen. Werden diese Voraussetzungen 
vom Gewerbetreibenden nicht mehr erfüllt, so ist die Konzession unbeschadet der §§ 
87 bis 91 GewO 1 994 von der zur Erteilung der Konzession zuständigen Behörde zu . 
entziehen. " 

, 
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1 2. § 7 erhält die Bezeichnung § 1 3; in Abs. 3 entfallen die beiden Klammeraus
drücke "§ 3 Abs. 1 Z 1 ". 

1 3. Vor dem neuen § 1 3  wird die Bezeichnung " Abschnitt 1 1 1 "  mit der Überschrift 
"Bestimmungen über die Gewerbeausübung" eingefügt. 

14.  Die bisherigen §§ 8 und 9 entfallen. 

1 5. § 1 0  erhält die Bezeichnung § 14  und die Überschrift "Sonstige Ausübungsvor
schriften"; in Abs.2 entfällt der Klammerausdruck § 3 Abs. 1 Z 2" und in Abs. 4 
der Klammerausdruck "§ 3 Abs. 1 Z 3"; in Abs. 5 wird der Ausdruck "§ 3 Abs. 
1 Z 4" ersetzt durch den Ausdruck "§ 2 Abs. 1 Z 5"; Abs. 6 entfällt. 

1 6. § 1 3  erhält die Bezeichnung § 1 5  und die Überschrift "Nähere Ausübungsvor
schriften durch die Behörde" und in Abs. 5 wird der Begriff "Organe der zur 
Vollziehung dieses Bundesgesetzes zuständigen Behörden" durch den Begriff 
"Aufsichtsorgane (§ 2 Abs. 1 Z 6)" sowie der Ausdruck "§ 14  Abs. 3" durch 
den Ausdruck "§ 1 6  Abs. 3" ersetzt. 

1 7. § 14  erhält die Bezeichnung § 1 6. 

1 8. § 1 1  erhält die Bezeichnung § 1 7  und lautet: 

" Internationaler Verkehr 

§ 17. (1 ) Die gewerbsmäßige Beförderung von Personen mit Kraftfahrzeugen 
nach, durch oder aus Österreich ist außer den nach §§ 3 und 1 3  berechtigten Perso
nen auch Unternehmern gestattet, die nach den im Staat des Standortes ihres Unter
nehmens geltenden gesetzlichen Vorschriften zur Beförderung von Personen befugt 
sind und eine Bewilligung des Bundesministers für Wissenschaft und Verkehr erhal
ten haben; eine Bewilligung ist jedoch nicht erforderlich, wenn eine anderslautende 
Anordnung nach Abs. 3 ergangen ist. 

(2) Die Bewilligung nach Abs. 1 wird für Einzelfahrten oder auf Zeit erteilt. Die 
Bewilligung ist zu versagen, wenn (insbesondere auch im Hinblick auf die im Bundes
gebiet bereits bestehenden Verkehrseinrichtungen) ein Bedürfnis für die beantragte 
Personenbeförderung nicht besteht. Dabei sind die verkehrsmäßigen und volkswirt
schaftlichen Interessen Österreichs sowie der Schutz der Bevölkerung und der Um
welt zu berücksichtigen. Weiters ist eine Bewilligung nach Abs. 1 zu versagen, wenn 
Gründe für eine Entziehung gemäß § 1 9  Abs. 5 vorliegen. 

(3) Der Bundesminister für Wissenschaft und Verkehr kann anordnen, daß die 
gewerbsmäßige Beförderung von Personen nach, durch oder aus Österreich durch 
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Auslandsunternehmer ohne die in Abs. 1 vorgeschriebene Bewilligung gestattet ist, 
wenn und insoweit der betreffende ausländische Staat in d ieser Hinsicht Gegensei
tigkeit einräumt oder wenn wirtschaftliche Interessen Österreichs dies rechtfertigen. 

(4) Die Kabotage (§ 2 Abs. 1 Z 9) ist nur gestattet, wenn und in dem Ausmaß, 
in dem EU-Gemeinschaftsrecht dies vorsieht. 

(5) Der Bundesminister für Wissenschaft und Verkehr kann nachgeordnete 
Behörden, insbesondere auch Bundespolizeibehörden, Aufsichtsorgane sowie son
stige hiefür geeignete Institutionen gegebenenfalls unter Erteilung bestimmter Aufla
gen ermächtigen, in seinem Namen und Auftrag Bewill igungen gemäß Abs. 1 zu 
erteilen sowie Kontingentkarten gemäß § 1 8  Abs. 2 und nach internationalen Vor
schriften erforderliche Dokumente auszugeben. Die Ermächtigung kann im Bedarfs
fall die Einhebung eines angemessenen Geldbetrages umfassen. 11 

1 9. § 1 2  erhält die Bezeichnung § 1 8  und lautet: 

"Zwischenstaatliche Vereinbarungen 

§ 18. ( 1 )  Zwischenstaatliche Vereinbarungen über die grenzüberschreitende 
Beförderung von Personen gemäß § 1 7  oder über die grenzüberschreitende Beför
derung von Personen gemäß § 32 Abs. 4 GewO 1 994 (nichtlinienmäßiger Personen
werkverkehr) können auf der Grundlage dieses Bundesgesetzes abgeschlossen 
werden, wenn der Umfang des zwischenstaatlichen Personenverkehrs dies erfordert. 
In den Vereinbarungen ist vorzusehen, daß Kraftfahrzeuge mit ausländischen Kenn
zeichen auf der Grundlage der Gegenseitigkeit Fahrten nach, durch und aus Öster
reich durchführen können. Die Kundmachung dieser Vereinbarungen erfolgt durch 
Verlautbarung in der offiziellen Zeitschrift des Fachverbandes und der Fachgruppen 
des Personenbeförderungsgewer�es. 

(2) Im Rahmen von Vereinbarungen gemäß Abs. 1 können auch zwischen
staatliche Kontingente festgelegt werden, bei deren Ausmaß die verkehrsmäßigen 
und volkswirtschaftlichen Interessen Österreichs sowie der Schutz der Bevölkerung 
und Umwelt zu berücksichtigen sind. Die zuständige Behörde kann Bestätigungen 
darüber ausgeben, daß die in der Vereinbarung festgelegten Voraussetzungen, ins
besondere die Einhaltung des vereinbarten Kontingents, gegeben sind (Kontingent
karten). Die Vergabe der Kontingentkarten durch ausländische Behörden kann 
vereinbart werden. 

(3) Die von einem anderen Staat eingeräumte Erlaubnis zur Beförderung 
von Personen nach, durch und aus dem anderen Staat kann an österreichische Un
ternehmer ausgegeben werden, wenn diese - je nach der Art der vorgesehenen Be-
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förderung - entweder zur gewerbsmäßigen Beförderung von Personen mit Kraftfahr
zeugen im Sinne dieses Bundesgesetzes oder zur Ausübung des Personenwerk
verkehrs berechtigt sind und den Anforderungen des internationalen Verkehrs ent
sprechen, und wenn volkswirtschaftliche Interessen Österreichs nicht entgegenste
hen. Wurde ein Kontingent festgelegt, so ist bei der Ausgabe der Kontingentkarten 
auch auf den Umfang des Kontingentes Bedacht zu nehmen. 

(4) Durch Verordnung des Bundesministers für Wissenschaft und Verkehr 
können die Vergabe der Kontingentkarten nach Abs. 2 in zeitlicher, räumlicher und 
sachlicher Hinsicht und die näheren Bestimmungen über das Vergabeverfahren 
geregelt werden. Neubewerber um die Ausstellung einer Kontingentkarte sind im 
Verhältnis zu den Marktanteilen der bereits in  der grenzüberschreitenden Beförde
rung von Personen tätigen Unternehmer angemessen zu berücksichtigen. Der Bun
desminister für Wissenschaft und Verkehr kann die Vergabe der Kontingentkarten 
ganz oder teilweise an den Landeshauptmann in seinem Namen und Auftrag über
tragen, soweit die verkehrsmäßigen und volkswirtschaftlichen Interessen Öster
reichs, sowie Gründe der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit der 
Verwaltung dies erfordern. 

(5) Zwischenstaatliche Vereinbarungen können auch über die Kabotage (§ 2 
Abs. 1 Z 9) auf Grund dieses Bundesgesetzes abgeschlossen werden, wenn für 
österreichische Unternehmer in dem betreffenden Staat Gegenseitigkeit besteht und 
verkehrspolitische und volkswirtschaftliche Interessen sowie Interessen des Schut
zes der Beyölkerung und Umwelt dem nicht entgegenstehen." 

20. Nach § 1 8  wird folgender § 1 9  eingefügt: 

• Kontrolle des internationalen Verkehrs 

§ 19. (1 ) Kontrollnachweise (§ 2 Abs. 1 Z 8) müssen ordnungsgemäß ausge
füllt, vollständig und soweit erforderlich mit dem entsprechenden Kontrollvermerk 
versehen oder entwertet sein. Sie sind hinsichtlich der betreffenden Dienstleistung 
auf der gesamten Wegstrecke mitzuführen und den Aufsichtsorganen (§ 2 Abs. 1 Z 
6) auf Verlangen vorzuweisen. Die Aufsichtsorgane haben das Mitführen der Kon
trollnachweise und deren Entsprechen zu überprüfen. 

(2) Wird die Fahrt ohne die erforderlichen Kontrollnachweise durchgeführt, so 
können die Behörde, in deren örtlichen Wirkungsbereich sich das Kraftfahrzeug be
findet, oder die Aufsichtsorgane die Unterbrechung der Fahrt anordnen. Solange die 
Anordnung der Unterbrechung aufrecht ist, darf das Kraftfahrzeug nur nach den 
Weisungen der Behörde oder der Aufsichtsorgane in Betrieb genommen werden. Bei 
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drohender Zuwiderhandlung gegen die Anordnung der Unterbrechung oder gegen 
die Weisungen sind die Behörde und die Aufsichtsorgane berechtigt, die Fortsetzung 
der Fahrt durch angemessene Zwangsmaßnahmen, wie Abnahme der Fahrzeug
schlüssei, Absperren der Fahrzeuge, Anlegen von technischen Sperren und Abstel
len an einem geeigneten Ort, zu verhindern. Die Zwangsmaßnahmen sind aufzuhe- · 
ben, wenn der Grund für ihre Anordnung weggefallen ist. 

(3) Wird die Anordnung der Unterbrechung nicht aufgehoben, so kann die 
Behörde die Weiterfahrt mit Bescheid bis zu dem Zeitpunkt untersagen, zu dem das 
einzuleitende Verfahren abgeschlossen und die verhängte Strafe vollzogen ist oder 
eine vorläufige Sicherheit gemäß § 21 geleistet wurde. Ein Rechtsmittel gegen den 
Untersagungsbescheid hat keine aufschiebende Wirkung. 

(4) Bei mißbräuchlicher Verwendung einer Bewilligung gemäß § 1 7  Abs. 1 
oder einer Kontingentkarte gemäß § 1 8  Abs. 2 kann vom jeweiligen Aufsichtsorgan 
das jeweilige Original abgenommen werden. Dieses ist unverzüglich der Behörde 
vorzulegen, welche die Bewilligung erteilt oder die Kontingentkarte vergeben hat. 
Diese hat zu prüfen, ob ein Verfahren nach Abs. 5 durchzuführen ist. 

(5) Bei Wegfall der erforderlichen Voraussetzungen, bei einem schwerwie
genden Verstoß sowie bei wiederholten geringfügigen Verstößen gegen Vorschriften 
dieses Bundesgesetzes, gegen Anordnungen gemäß Abs. 2, gegen internationale 
Vorschriften (§ 2 Abs. 1 Z 7), oder gegen Vorschriften über die Sicherheit im Stra
ßenverkehr (wie etwa auch die Bestimmungen über die Lenk- und Ruhezeiten der 
Fahrer) können unbeschadet der §§ 87 bis 89 GewO 1 994 eine Bewilligung gemäß 
§ 1 7  Abs. 1 oder eine Kontingentkarte gemäß § 1 8  Abs. 2 zeitlich begrenzt oder 
unter erschwerenden Umständen auf Dauer entzogen werden. Die Entziehung ist zu
nächst anzudrohen. Die Androhung der Entziehung der Kontingentkarte ist gegebe
nenfalls mit einer Kürzung der Gesamtanzahl der dem Unternehmer für den in Be
tracht kommenden Vertragspartner zur Verfügung stehenden Fahrtmöglichkeiten - je 
nach Schwere der Übertretung für höchstens vier Monate - zu verbinden. Dabei ist 
die Beförderung in ihrer Gesamtheit zu beurteilen. Auch Begehungen im Ausland 
können zum Entzug der erforderlichen Bewilligung oder Kontingentkarte führen. 

(6) Bei wiederholten schwerwiegenden Verstößen gegen Vorschriften dieses 
Bundesgesetzes, gegen Anordnungen gemäß Abs. 2, gegen internationale Vorschrif
ten (§ 2 Abs. 1 Z 7), oder gegen Vorschriften über die Sicherheit im Straßenverkehr 
(wie etwa auch die Bestimmungen über die Lenk- und Ruhezeiten der Fahrer) kann 
die Einreise nach Österreich mit Fahrzeugen des betreffenden Unternehmers all
gemein untersagt werden. "  

21 . Die Bezeichnung "Abschnitt 111" vor dem geltenden § 1 5  wird ersetzt durch die 
Bezeichnung "Abschnitt IV" und erhält die Überschrift "Übergangs- und Schluß-
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bestimmungen" . 

22. § 1 5  erhält die Bezeichnung § 20 lautet: 

" Strafbestimmungen 

§ 20. (1 ) Abgesehen von gemäß dem V. Hauptstück der Gewerbeordnung 
1 994 zu ahndenden Verwaltungsübertretungen begeht eine Verwaltungsübertretung, 
die mit einer Geldstrafe bis zu 1 00 000 S zu ahnden ist, wer 

1 .  die Zahl der Fahrzeuge ohne Genehmigung gemäß § 4 Abs. 2 vermehrt; 
2. § 1 3  zuwiderhandelt; 
3. § 1 4  zuwiderhandelt; 
4. eine Beförderung gemäß § 1 7  ohne die erforderliche Bewill igung durchführt, 
gegen sonstige Vorschriften dieses Bundesgesetzes über den internationalen 
Verkehr verstößt oder Ge- und Verbote von internationalen Vorschriften (§ 2 
Abs. 1 Z 7) verletzt; 
5. die gemäß § 1 6  festgelegten Tarife nicht einhält; 
6. andere als die in Z 1 bis 5 genannten Gebote oder Verbote dieses Bundes
gesetzes oder der auf Grund dieses Bundesgesetzes erlassenen Verordnun
gen nicht einhält. 

(2) Bei Verwaltungsübertretungen gemäß Abs. 1 Z 1 ,  2 und 5, bei Verwal
tungsübertretungen gemäß Abs. 1 Z 3, wenn es sich um Zuwiderhandlungen gegen 
§ 14  Abs. 2 handelt, und bei Verwaltungsübertretungen gemäß § 366 Abs. 1 Z 1 
GewO 1 994 hat die Geldstrafe mindestens 1 0  000 S, bei Verwaltungsübertretungen 
gemäß Z 4 mindestens 30 000 S zu betragen. 

(3) Bei Verwaltungsübertretungen gemäß Abs. 1 Z 5 ist das gewährte unzu
lässige Entgelt für verfallen zu erklären." 

23. Nach § 20 wird folgender § 21 eingefügt: 

"Vorläufige Sicherheit 

§ 21 . Beim Verdacht der Übertretung von Vorschriften dieses Bundesgesetzes 
über den internationalen Verkehr (§ 1 7) und von internationalen Vorschriften (§ 2 
Abs. 1 Z 7) kann im Sinne des § 37 a VStG 1 950 als vorläufige Sicherheit ein Betrag 
bis zu 20 000 S festg�setzt werden." 

24. § 1 6  erhält die Bezeichnung § 22 und lautet: 

"Behörden 
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§ 22. ( 1 )  Der Landeshauptmann ist zuständig 
1 .  für die Erteilung von Konzessionen für den Betrieb des Ausflugswagen-
(Stadtrundfahrten-)Gewerbes und des Mietwagen-Gewerbes sowie 
2. soweit er eine Konzession nach Z 1 erteilt hat, für die Ausstellung und Entzie
hung der Gemeinschaftslizenz gemäß Art. 3a der Verordnung (EWG) Nr. 684/92 zur 
Einführung gemeinsamer Regeln für den grenzüberschreitenden Personenverkehr 
mit Kraftomnibussen, ABI. Nr. L 74 vom 20. 3. 1 992 S. 1 ,  in der Fassung der Ver
ordnung (EWG) Nr. 1 1 198, ABI. Nr. L 4 vom 8. 1 .  1 998 S. 1 .  

(2) Die Bezirksverwaltungsbehörde ist zuständig 
1 .  für die Erteilung von Konzessionen für den Betrieb des Mietwagen-Gewerbes, 

sofern die Gewerbeausübung auf den Betrieb mit Personenkraftwagen einge
schränkt wird , für das Taxi-Gewerbe und das Gästewagen-Gewerbe sowie 
Bewill igungen zur vorübergehenden Ausübung des Mietwagen-Gewerbes (§ 
1 3) ;  

2. die Ausstellung des Gewerbescheins (§ 1 1 ) ; 
3. d ie Handhabung der zur gewerbepolizeilichen Regelung auf Grund des § 1 5  

Abs. 1 bis 4 dieses Bundesgesetzes erlassenen Vorschriften für die diesem 
Bundesgesetz unterliegenden Gewerbe und die Bestrafung der Übertretungen 
d ieser Vorschriften, sofern nicht der örtliche Zuständigkeitsbereich einer Bun
despolizeibehörde gegeben ist; 

4. Untersagung der Weiterfahrt gemäß § 1 9  Abs. 3. 

(3) Die jeweils konzessionserteilende Behörde ist auch zuständig für Verfah
ren, die mit der Konzessionserteilung in wesentlichem Zusammenhang stehen; das 
sind insbesondere das Konzessionsentziehungsverfahren sowie Genehmigung und 
Widerruf 
1 .  der Bestellung eines Geschäftsführers, 
2. der Übertragung der Ausübung eines Gewerbes an einen Pächter und 
3. der Bestellung eines Fil ialgeschäftsführers für die Ausübung des Gewerbes in 

einer weiteren Betriebsstätte. 

(4) Die Bundespolizeibehörde ist in ihrem örtlichen Wirkungsbereich zuständig 
für die Handhabung der zur gewerbepolizeilichen Regelung auf Grund des § 1 5  Abs. 
1 bis 4 erlassenen Vorschriften und die Bestrafung der Übertretungen dieser Vor
schriften. 

(5) Der Bundesminister für Wissenschaft und Verkehr ist zuständig für 
1 .  die Erteilung und Entziehung einer Bewilligung gemäß § 1 7  Abs. 1 ;  
2. den Abschluß von zwischenstaatlichen Vereinbarungen gemäß § 1 8; 
3. die Vergabe und Entziehung einer Kontingentkarte gemäß § 18 Abs. 2; 
3. die Untersagung der Einreise gemäß § 1 9  Abs. 6; 
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4. die Erteilung und Entziehung einer Genehmigung gemäß Art. 5 Abs. 4 der 
Verordnung (EWG) Nr. 684/92 des Rates in der Fassung der Verordnung 
(EWG) Nr. 1 1 /98 des Rates, 

5. die Ausgabe der Fahrtenblätter gemäß Art. 1 1  Abs. 5 und Bescheinigungen 
für den Werkverkehr gemäß Art. 1 3  Abs. 3 der in Z 4 genannten Verordnung 
sowie 

6. die Ausgabe der Fahrtenblätter gemäß Art. 6 Abs. 2 der Verordnung (EWG) 
Nr. 1 2/98 über die Bedingungen für die Zulassung von Verkehrsunternehmern 
zum Personenkraftverkehr innerhalb eines Mitgliedstaates, in dem sie nicht 
ansässig sind, ABI. Nr. L 4 vom 8. 1 .  1 998 S. 1 0. 

(5) Zuständige Behörde nach § 25 ist jene Behörde, die das zugrundeliegende 
Verfahren in erster Instanz geführt hat. 

(6) § 335a GewO 1 994 findet in Verfahren auf Grund dieses Bundesgesetzes 
keine Anwendung. 

(7) In den Fällen, in denen gegen den Bescheid des Landeshauptmannes eine 
Berufung zulässig ist, entscheiden über die Berufungen in Angelegenheiten dieses 
Bundesgesetzes die unabhängigen Verwaltungssenate in den Ländern." 

25. Nach § 22 wird folgender § 23 eingefügt: 

"Mitwirkung 

§ 23. An der Vollziehung dieses Bundesgesetzes, darauf beruhender Durch
führungsverordnungen sowie von internationalen Vorschriften (§ 2 Abs. 1 Z 7) haben 
die Aufsichtsorgane (§ 2 Abs. 1 Z 6) mitzuwirken. Sie unterstehen dabei in fachlicher 
Hinsicht der jeweils zuständigen Behörde." 

26. Nach dem neuen § 23 wird folgender § 24 eingefügt: 

"Amtsbeschwerden 

§ 24. Der Bundesminister für Wissenschaft und Verkehr kann gegen Beschei
de der unabhängigen Verwaltungssenate Beschwerde wegen Rechtswidrigkeit an 
den Verwaltungsgerichtshof erheben. "  

27. §§ 1 7, 1 8, 1 9  und 20 erhalten in dieser Reihenfolge die Bezeichnungen §§ 
25, 26, 27 und 28 und vor dem geltenden § 1 9  entfallen die Gliederungsbe
zeichnung "Abschnitt IV" und die Abschnittsüberschrift "Übergangsbestimmun
gen". 
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28. Im neuen § 25 wird der Begriff "Wohnsitz" jeweils durch den Begriff "Haupt
wohnsitz" ersetzt. 

29. Nach § 28 wird folgender § 29 eingefügt: 

" I  nkrafttreten 

§ 29. Dieses Bundesgesetz, BGBI Nr. xxxxxxxx tritt mit . . . . . . . . . .  in Kraft." 

30. § 21 erhält die Bezeichnung § 30 und die Überschrift "Vollziehung". 

Artikel 1 1  

Das Bundesgesetz vom 1 .  Oktober 1 987 zur Durchführung des Übereinkommens 
über die Personenbeförderung im grenzüberschreitenden Gelegenheitsverkehr mit 
Kraftomnisbussen, BGBI. Nr. 1 7/1 987 (ASOR-Durchführungsgesetz), BGBI. Nr. 
521/1 987, wird wie folgt geändert: 

§ 8 Abs. 3 entfällt. 
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